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Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Aktualisierter Sachstandsbericht zu den Auswirkungen der 
Starkregenereignisse am 14./15. Juli 2021 auf die LVR-Liegenschaften sowie 
über Angebot und Wahrnehmung der Unterstützungsangebote des LVR

Beschlussvorschlag:

Der aktualisierte Sachstandsbericht zu den Auswirkungen der Starkregenereignisse am 
14./15. Juli 2021 wird gem. Vorlage Nr. 15/662 zur Kenntnis genommen. 

Darüber hinaus fasst die politische Vertretung aufgrund der akuten Notlage den 
Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Ersatzneubaus der LVR-Paul-Klee-Schule.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.



UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung  

Mit Vorlagen Nr. 15/509 und Nr. 15/509/1 berichtete die Verwaltung mit einem ersten 

Sachstandsbericht über die Auswirkungen der Starkregenereignisse am 14./15. Juli 2021 

auf die LVR-Liegenschaften sowie über die Unterstützungsangebote des LVR an seine Mit-

gliedskörperschaften und seine Mitarbeiterschaft. 

Dieser Bericht erfährt mit Vorlage Nr. 15/662 nun, mit Stand Mitte Oktober 2021, eine 

Aktualisierung.  

Zahlreiche leichtere und mittelschwere Schäden konnten zwischenzeitlich durch das Ge-

bäude- und Liegenschaftsmanagement sowie durch die betroffenen Dienststellen selbst, 

behoben werden, gleichwohl gibt es einige Liegenschaften, die weiterhin nicht oder nur 

eingeschränkt genutzt werden können. 

Mittlerweile wurde auf Bundes- und Landesebene ein Wiederaufbaufonds beschlossen, bei 

dem auch der LVR antragsberechtigt ist und die Schäden an seinen Liegenschaften melden 

wird. 

Der größte Schadensfall im LVR ist die Havarie der LVR-Paul-Klee-Schule in Leichlingen, 

die aufgrund der Unmöglichkeit eines Hochwasserschutzes am alten Standort, an anderer 

Stelle neu errichtet werden soll. Unter Heranziehung des Handlungskonzeptes „Schulraum-

kapazität 2030“ und unter Berücksichtigung der besonderen Notlage der Schulgemein-

schaft schlägt die Verwaltung der politischen Vertretung mit dieser Vorlage vor, einen 

Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Ersatzneubaus am Standort Langenfeld zu fassen. 

In der Vorlage wird darüber hinaus zur Inanspruchnahme der diversen Unterstützungsan-

gebote des LVR an seine Mitgliedskörperschaften sowie an seine Kund*innen berichtet.  
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Begründung der Vorlage 15/662 
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1 Einleitung 

Mit den Vorlagen Nr. 15/509 und Nr. 15/509/1 wurde im Nachgang zum schweren Unwet-

ter im Westen Deutschlands in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 ausführlich über 

die Auswirkungen auf die vom LVR unterstützten Menschen und Einrichtungen, auf die 

LVR-eigenen Liegenschaften sowie über weitere Unterstützungsleistungen des LVR berich-

tet. 

Die Ursprungsvorlage datierte auf einem Sachstand von Mitte August, also einen Monat 

nach dem Unwetter, so dass die Verwaltung mit Stand Ende September/Mitte Oktober wie 

angekündigt eine Aktualisierung dieses Sachstandes der politischen Vertretung zur Kennt-

nis bringen möchte. Die Aktualisierung umfasst dabei auch die mittlerweile auf Bundes- 

und Landesebene beschlossenen Fluthilfe-Fonds, aus denen auch der LVR Mittel beantra-

gen wird. 

Darüber hinaus ergibt sich aufgrund der Dringlichkeit eines Ersatzbaus für die untergegan-

gene LVR-Paul-Klee-Schule in Leichlingen das Erfordernis der Einholung eines politischen 

Grundsatzbeschlusses.  

Zur besseren Vergleichbarkeit der beiden Vorlagen wurde die Struktur der Ursprungsvor-

lage weitestgehend beibehalten.  

Die Vorlage basiert auf Rückmeldungen aller LVR-Dezernate. 

 

2 Schadensmeldungen  

Während der LVR, anders als die betroffenen Städte und Kommunen, unmittelbar nach der 

Hochwasserkatastrophe nicht ausdrücklich aufgefordert war, dem Land NRW entsprechend 

dem Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 

Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) vom 17. Juli 2021 im Sinne einer vorläufigen Scha-

densermittlung Schadensmeldungen zu übermitteln – dies aber trotzdem auf Basis einer 

vorläufigen Schadensermittlung getan hat – gehört der LVR bei dem nun landesseitig auf-

gelegten Wiederaufbaufonds ebenfalls zum Kreis der Unterstützungsberechtigten.  

Der sog. "Wiederaufbaufonds Nordrhein-Westfalen" wurde mit einem Finanzvolumen in 

Höhe von rund 12,3 Milliarden Euro ausgestattet, um den Wiederaufbau von privater und 

öffentlicher Infrastruktur zu unterstützen, die durch die Starkregenereignisse geschädigt 

wurde. Die nunmehr vorliegende Förderrichtlinie wurde per Runderlass des MHKBG am 10. 

September 2021 erlassen und anschließend veröffentlicht.  

Gemäß den Förderrichtlinien ist auch der LVR als kommunale Gebietskörperschaft unmit-

telbar förderberechtigt. Eine Antragstellung ist bis zum 30. Juni 2023 möglich. Die zu för-

dernden Maßnahmen dürfen dabei frühestens am 01. Juli 2021 begonnen worden sein. Wie 

seitens des Landes zuvor angekündigt, ist ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn vor Veröffent-

lichung dieses Runderlasses also nicht förderschädlich. 

Welche Bereiche insbesondere gefördert werden und welche Bemessungsgrundlagen för-

derfähig sind, ist den Ziffern 6.1.2 und 6.4.2 der Förderrichtlinie detailliert zu entnehmen. 
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Die berücksichtigungsfähige Schadenshöhe beginnt bei Schäden ab 5000,- Euro für die 

jeweilige Einzelmaßnahme. 

In einem ersten Schritt können gemäß den Förderrichtlinien bis zum 31.12.2021 Entsor-

gungskosten über das entsprechende Onlineportal angemeldet werden. Für die übrigen 

Maßnahmen sind jeweils entsprechende Projektdatenblätter zu fertigen. Diesen ist ein Wie-

deraufbauplan voranzustellen. Über diesen Wiederaufbauplan ist der Beschluss der kom-

munalen Vertretungskörperschaft herbeizuführen, der dem Wiederaufbauplan für die An-

tragstellung beizufügen ist. Entsprechende Muster für das Projektdatenblatt und den Wie-

deraufbauplan werden in Kürze vom MHKBG veröffentlicht. Allgemeine Anforderungen sind 

jedoch bereits in der Förderrichtlinie beschrieben. So sollen neben der Dokumentation der 

Schäden, dem Nachweis der Art der Schadensermittlung, zum Beispiel durch eine Kosten-

schätzung oder ein Schadensgutachten, und einer Beschreibung des Schadens die Projekt-

datenblätter der Wiederaufbaupläne insbesondere Informationen darüber enthalten, ob die 

jeweilige Maßnahme bereits begonnen worden ist, und ob eine Förderung bereits in frühe-

ren Jahren erfolgt ist. Außerdem müssen die Projektdatenblätter Angaben darüber enthal-

ten, ob Versicherungsleistungen, Soforthilfen des Landes Nordrhein-Westfalen oder Leis-

tungen Dritter eingesetzt worden sind oder erwartet werden. Die Förderung beträgt grund-

sätzlich bis zu 100 % der zuwendungsfähigen Kosten, aber der Koordinierungsstab „Wie-

deraufbau beim MHKBG“ teilt der Bewilligungsbehörde nach Prüfung anhand der jeweiligen 

Wiederaufbaupläne ein Wiederaufbaubudget für jede Kommune mit. 

Die Koordinierung der Antragstellung für den LVR erfolgt zentral durch das Dez. 2, konkret 

die BFC-Geschäftsstelle. Aus den Dezernaten wird bis Ende November eine Rückmeldung 

erwartet. Die bereits erfassten und teils auch schon behobenen Schäden und Schadenshö-

hen sind den Aufstellungen unter 2.1 zu entnehmen.  

 

2.1 Gesamtübersicht der LVR-Liegenschaften 

Die folgende, schon aus der Ursprungsvorlage bekannte Auflistung gibt einen Überblick 

über die betroffenen Einrichtungen des LVR in den jeweiligen Mitgliedskörperschaften. Da 

sich die jeweiligen Schadenshöhen noch nicht seriös beziffern ließen, wurde zunächst eine 

Klassifizierung der Schäden in leichte, mittelschwere und schwere Schäden vorgenommen. 

Diese Klassifizierung orientiert sich nicht an voraussichtliche Schadenshöhen, sondern an 

den individuell wahrnehmbaren Schadensausmaßen für die einzelnen Liegenschaften. Im 

Vergleich zur Ursprungsvorlage wurden einzelne Liegenschaften noch ergänzt, bzw. die 

Schadensbewertung angepasst. 

 

Kreis Düren 
 Düren LVR-Louis-Braille-Schule leicht 

 Nideggen LVR-Amt für Bodendenkmalpflege/ Außenstelle Nideggen mittelschwer 

 Nörvenich 
LVR-Verbund Heilpädagogische Heime (HPH) 
Außenstelle Hommelsheim/Haus Buchenhecke 

leicht 

 

Kreis Euskirchen 
 Euskirchen JH-Wohngruppen Euskirchen, Verwaltung, Veybachstraße schwer 

 Euskirchen JH-Intensivgruppe Wassermann, Euskirchen-Stotzheim mittelschwer 

 Euskirchen JH-Intensivgruppe Flamersheim, Euskirchen-Flamersheim schwer 
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 Euskirchen LVR-Irena-Sendler-Schule mittelschwer 

 Euskirchen LVR-Max-Ernst-Schule und Internat mittelschwer 

 Euskirchen LVR-Verbund HPH, WG Nelkenstrasse 8, Euskirchen leicht 

 Euskirchen LVR-Verbund HPH, WG In den Hüppen 5, Euskirchen leicht 

 Euskirchen LVR-Verbund HPH, WG Kessenicher Str. 117, Euskirchen leicht 

 Euskirchen LVR-Verbund HPH, WG Schillingstraße 15A, Euskirchen leicht 

 Euskirchen Römerthermen Zülpich leicht 

 Mechernich LVR-Freilichtmuseum Kommern mittelschwer 

 Mechernich  JH-Intensivgruppe Pappelstraße, Mechernich-Antweiler schwer 

 

Kreis Mettmann 

 Langenfeld LVR-Klinik Langenfeld - Haus 7 mittelschwer 

 Langenfeld LVR-Klinik Langenfeld - Berghausener Str. 4 mittelschwer 

 Langenfeld LVR-Klinik Langenfeld - Haus 25 leicht 

 Langenfeld LVR-Klinik Langenfeld - Haus 46 leicht 

 Langenfeld LVR-Klinik Langenfeld - Haus 53a leicht 

 Langenfeld LVR-Klinik Langenfeld - Haus 43 leicht 

 Langenfeld LVR-Klinik Langenfeld - Haus 54 leicht 

 Langenfeld LVR-Klinik Langenfeld - Haus 55 leicht 

 Langenfeld LVR-Klinik Langenfeld - GPZ Solingen leicht 

 Langenfeld JH-Intensivgruppe, Kreuzstr. 8, Langenfeld schwer 

 

Oberbergischer Kreis 

 Engelskirchen 
LVR-Industriemuseum / Schauplatz Engelskirchen Oelchens-
hammer 

schwer 

 Lindlar LVR-Freilichtmuseum Lindlar leicht 

 

Rhein-Erft-Kreis 
 Pulheim LVR-Donatus-Schule Pulheim leicht 

 

Rheinisch-Bergischer Kreis 

 Bergisch-Gladbach 
LVR-Industriemuseum/Schauplatz Bergisch Gladbach Papier-
mühle Alte Dombach 

schwer 

 Leichlingen LVR-Paul-Klee-Schule  schwer 

 

Rhein-Sieg-Kreis 

 Neunkirchen Seelscheid 
LVR-Verbund HPH, WG Gerhard-Hauptmann Str. 2, Neunkir-
chen-Seelscheid 

leicht 

 Neunkirchen-Seelscheid Jugendheim Halfeshof, Wohngruppe Wolperath schwer 

 

Stadt Bonn 
 Bonn LVR-LandesMuseum leicht 

 

Stadt Düsseldorf 

 Düsseldorf LVR-Gerricus-Schule  mittelschwer 

 Düsseldorf LVR-Kurt-Schwitters-Schule  leicht 

 Düsseldorf LVR-Klinikum Düsseldorf, Personalwohnheim mittelschwer 

 

Stadt Köln 
 Köln LVR-Anna-Freud-Schule  leicht 

    Köln     LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln     leicht     
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Stadt Solingen 

 Solingen Jugendheim Halfeshof, Haus 61-62 mittelschwer 

 Solingen LVR-Verbund HPH, WG Lützowstr. 24, Solingen leicht 

 

Stadt Wuppertal 
 Wuppertal Jugendheim Halfeshof, Frauenwohnprojekt Wuppertal schwer 

 

StädteRegion Aachen 
 Eschweiler LVR-Verbund HPH, WG Friedrich-Ebert-Str. 21, Eschweiler leicht 

 Monschau Rotes Haus Monschau mittelschwer 

Die folgende, von Dez. 3 erstellte Übersicht gibt näheren Aufschluss über die bereits be-

hobenen und die noch zu behebenden Schäden in den Dienststellen. Nicht alle Dienststellen 

aus der Übersicht oben werden dabei aufgeführt, da nicht zu allen Informationen vorliegen, 

bzw. kleinere Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten von den Dienststellen in Eigenregie 

vorgenommen wurden. Die Maßnahmen wurden teilweise bereits mit Kosten hinterlegt, 

jedoch ist nach wie vor eine Bezifferung der Gesamtkosten der Folgenbeseitigung des Un-

wetterereignisses nicht möglich. 

 

Kreis Düren Behobene Schäden Offene   Schäden 

Düren LVR-Louis-Braille-Schule leicht 

 Im Hausmeisterbüro  

noch partielle Anstrich-
arbeiten erforderlich 

Nideggen 
LVR-Amt für Bodendenkmal-
pflege/ Außenstelle Nideg-
gen 

schwer 

Aufzug geprüft und ge-
reinigt, 125€ 
Elektroinstallation Ge-
wölbekeller geprüft und 
instandgesetzt, ca. 
500€; Erneuerung Klima-
split Server 2.600€ 

Aufzug Instandsetzung, 
defekte Teile > 760 €; 
Reinigung Außenberei-
che beauftragt, tlw. er-
ledigt, Errichtung neuer 
Einfriedung beauftragt 
> Bauteil I und II Bau-
sachverständigenbe-
richt liegt noch nicht 
vor, jedoch Notwendig-
keit tlw. Putzentfernung 
und Abbruch von Bo-
denflächen erwartet.  
Angebot von Erneue-
rung Innentüren liegt 
noch nicht vor 

   

Kreis Euskirchen Behobene Schäden Offene   Schäden 

Euskirchen LVR-Irena-Sendler-Schule 
mittel-
schwer 

Schulhofreinigung durch-
geführt 12.500€ 
Stahlgitterzaun instand-
gesetzt 374,78€ 
 
Prüfung Elektrik, Fehler-
behebung erledigt (noch 
keine Rechnung), Aus-
tausch Bodenstrahler 
notwendig (bestellt, noch 
keine Rechnung) ca. 
1500€ 

Bodenbelagsarbeiten 
ca.10.000€ 

Euskirchen 
LVR-Max-Ernst-Schule und 
Internat 

mittel-
schwer 

Überprüfung Funktion 
und Status Batterien 
BMA / SiBe ca. 2.000€ 
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Mechernich 
LVR-Freilichtmuseum Kom-
mern 

schwer 

BMZ Bereich Westerwald 
durch Starkregen be-
schädigt, BMZ erneuert,   
1000€ 

Schäden Wege proviso-
risch durch FLM beho-
ben 

   

Oberbergischer Kreis Behobene Schäden Offene   Schäden 

Engelskir-
chen 

LVR-Industriemuseum / 
Schauplatz Engelskirchen 
Oelchenshammer 

schwer 

 Zulauf Teich aus der 
Leppe zerstört, Neuer-
richtung mit Fachpla-
nung und Abstimmung 
Genehmigung Agger-
verband, etc. erforder-
lich, keine Möglichkei-
ten bei 31.21, ca. 
100.000€ 

Lindlar LVR-Freilichtmuseum Lindlar leicht 

 Luftheizung: Wartungs-
firma war vor Ort, An-
lage läuft manuell, Er-
satzteile sind bestellt; 
defekte Pumpe wurde 
durch Mitarbeiter des 
Museums wieder in Be-
trieb gesetzt, ca. 
5.000€   

   

Rhein-Erft-Kreis Behobene Schäden Offene   Schäden 

Pulheim 
LVR-Donatus-Schule Pul-
heim 

leicht 

 Dachdecker beauftragt 
zur Schadensbegutach-
tung; Erneuerung Teil-
flächen Innendecken in 
Container und Technik-
raum, ca. 5.000€ 

   

Rheinisch-Bergischer Kreis Behobene Schäden Offene Schäden 

Bergisch-

Gladbach 

LVR-Industriemu-
seum/Schauplatz Bergisch 

Gladbach Papiermühle Alte 
Dombach 

schwer 

Bodengutachten liegt 
noch nicht vor, jedoch 
erste Einschätzung: Un-
terspülungen am Giebel 
entlang Strundeufer, 
dadurch einmaliger Set-
zungsriss. Statiker for-
dert Notsicherung des 
Giebels, Maßnahmen ein-
geleitet. > weitere stati-

sche Untersuchungen 
des Giebels und Gebäu-
deteile erforderlich > 
Putzflächen teilweise 
entfernt, Bodenaufbau in 
betroffenenen Räumen 
entfernt > Trocknungs-
geräte in Betrieb, ca. 
70.000€ 
 

 

Leichlingen LVR-Paul-Klee-Schule  schwer 

Abpumpen Restwasser 
Keller; Räumung Außen-
gelände (Schlamm / Un-
rat) ca. 10.000€; Räu-
mung und Entsorgung 
havarierter loser Einrich-
tung ca. 60.000€); Ge-
stellung Büro- / WC-Con-
tainer (Hausmeister) 
durch 31.10; Gestellung 
Wachdienst  

Gestellung Bautor, pro-
visorischer Verschluss 
Bauteilöffnungen ca. 
10.000€ 
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Stadt Bonn Behobene Schäden Offene Schäden 

Bonn LVR-LandesMuseum leicht 

 Arbeiten aufgrund Aus-
lastung und Priorisie-
rung Nachunternehmer 
bisher noch nicht aus-
geführt. 

Stadt Düsseldorf Behobene Schäden Offene Schäden 

Düsseldorf LVR-Gerricus-Schule  
mittel-
schwer 

 Teppichböden + Akus-
tik-Deckenplatten     
inkl. umfangreiche Son-
derreinigungen 
 Ca. 20.000€ 

Düsseldorf LVR-Kurt-Schwitters-Schule  leicht 
Keine Maßnahmen durch 
31.21 erfolgt 

Keine Maßnahmen 
31.21 

   

Stadt Köln Behobene Schäden Offene Schäden 

Köln LVR-Anna-Freud-Schule  leicht 
Keine Maßnahmen durch 
31.21 erfolgt 

Keine Maßnahmen 
durch 31.21erfolgt 

   

StädteRegion Aachen Behobene Schäden Offene Schäden 

Monschau Rotes Haus Monschau 
mittel-
schwer 

 Austausch Brandschutz-
tür (1.000€); lfd. Ange-
botsbeiziehung proviso-
rische Instandsetzung 
Verfugung Aussenwand 
Färberkeller; Instand-
setzungen Säule Vor-
platz (2.500€); finale 
Schadensfeststellung 
und Sanierungskonzept 
erst nach Räumung 
(angrenzender Bach) 
möglich 

 

Seitens des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen wurde mitgeteilt, dass alle in 

den gemieteten und im Sondereigentum befindlichen Liegenschaften eingetretenen Schä-

den zwischenzeitlich behoben werden konnten. 

Die Kostenermittlung ist noch nicht vollständig abgeschlossen, jedoch liegen die Schäden 

in den Dienststellen jeweils bei maximal 10.000 € und werden je nach finanzieller Relevanz, 

im Rahmen des Wiederaufbaufonds zur Förderung angemeldet werden. 

 

Von Seiten des LVR-Klinikverbundes wurden die eingetretenen Schäden ebenfalls zum 

größeren Teil bereits beseitigt. 

Allerdings liegen in der LVR-Klinik Bonn und im LVR-Klinikum Düsseldorf größere Flutschä-

den oberhalb von 10.000 € vor: In der LVR-Klinik Bonn kam es im Rasen zu einer Absa-

ckung des Bodens (Durchmesser ca. 2m, Tiefe ca. 4m) neben dem in Haus 6  unterge-

brachten Versorgungszentrums. Die Prüfung des Statikers ist mittlerweile erfolgt und die 

notwendig gewordene Aufschüttung wurde veranlasst. Die LVR-Klinik rechnet hier mit Kos-

ten in einer Größenordnung von ca. 18.000 €. 
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Im LVR-Klinikum Düsseldorf ist der Schaden infolge von Wassereinbrüchen in Kellerge-

schossen und in mehreren Personalwohnheimen noch größer ausgefallen: Eine Grobkos-

tenschätzung liegt bei oberhalb von 100.000 €.   

In einem Personalwohnheim mussten zwei Appartements geräumt werden, weitere sind 

leichter beschädigt worden; zudem musste eine neue Küche beauftragt werden.  Die Trock-

nung wurde bereits veranlasst, jedoch sind die Schäden noch nicht vollständig behoben. 

 

2.2 Vom Unwetter besonders betroffene LVR-Liegenschaften 

2.2.1 LVR-Paul-Klee-Schule Leichlingen 

Durch das Starkregenereignis in der Nacht des 14./15. Juli 2021 ist die LVR-Paul-Klee-

Schule in der Neukirchener Straße in Leichlingen vollständig überflutet worden. Die Schule 

stand im Erdgeschoss ca. 1,60 Meter unter Wasser. Die Schule ist in der Folge komplett 

abgängig, einschließlich der im Keller befindlichen technischen Anlagen. Die LVR-Paul-Klee-

Schule ist damit der größte Schadensfall, den der LVR im Zusammenhang mit der Unwet-

terkatastrophe zu verzeichnen hat.  

Die Havarie der Schule machte 174 Schüler*innen über Nacht quasi „schulisch obdachlos“. 

Besonders tragisch ist diese Situation dadurch, dass die Schule bereits im Jahr 2018 infolge 

von Starkregen und einem dadurch ausgelösten Erdrutsch von Schlamm überflutet worden 

war. Die Sanierung der Schule war erst im Jahr 2021 abgeschlossen worden; zum Schul-

jahr 2020/21 konnten auch die letzten Schüler*innen von anderen Schulen, an denen sie 

für bis zu zweieinhalb Jahre untergebracht waren, an ihre Schule in Leichlingen zurückkeh-

ren. Nun müssen erneut alle Schüler*innen der LVR-Paul-Klee-Schule übergangsweise an 

anderen Schulen beschult werden. Die Schüler*innen wurden diesmal auf sechs Schul-

standorte verteilt: auf vier LVR-Förderschulen in Köln, Rösrath, Pulheim und Düsseldorf, 

auf die Martin-Buber-Schule des Rheinisch-Bergischen Kreises in Leichlingen sowie auf eine 

derzeit nicht genutzte Grundschule der Stadt Solingen. Die Schulleitung, die Schulverwal-

tung, die Leitungen von Therapie- und Pflegedienst sowie Räume für Besprechungen sind 

im Haus 59 der LVR-Klinik Langenfeld untergebracht. Die Verteilung der Schulgemeinschaft 

auf sieben Standorte bringt viele Schwierigkeiten, Herausforderungen und Nachteile für 

den Schulbetrieb und alle Betroffenen mit sich – sowohl für Schüler*innen als auch die 

Mitarbeiter*innen und Lehrkräfte in der Schule: Beispielsweise haben sich die Schulwege 

teils erheblich verlängert. Absprachen zwischen Lehrkräften und Schulleitung, ebenso wie 

zwischen Mitarbeiter*innen in Therapie und Pflege und ihren Leitungen sind nicht auf kur-

zem Wege möglich, sondern bedürfen umständlicher und neuer Prozesse und Wege. Auch 

der kollegiale, unmittelbare Austausch im Schulalltag, der für die Umsetzung des ganzheit-

lichen, multidisziplinären Konzeptes der LVR-Förderschulen eine wesentliche Basis dar-

stellt, kann nicht störungsfrei funktionieren. Die Schulgemeinschaft ist zerrissen und be-

steht aus einzelnen Fragmenten, die nur phasenweise, teilweise und mit viel Mühe und 

erhöhtem Aufwand miteinander verbunden werden können. Außerdem befinden sich alle 

aufnehmenden Schulen hinsichtlich des jeweiligen Schulraums ohnehin bereits an der Ka-

pazitätsgrenze, sodass die Stammklassen der aufnehmenden Schulen zusammenrücken 

müssen und die Situation vor Ort nur für eine Übergangsphase verantwortbar ist. Neben 

den Schüler*innen, den Lehrkräften sowie dem LVR-Schulträgerpersonal bekräftigen auch 
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die Eltern ihren Wunsch, die Schulgemeinschaft so schnell wie möglich wieder an einem 

Standort zusammenzuführen.  

Der LVR als Schulträger ist hier in besonderer Weise gefordert, schnellstmögliche Abhilfe 

zu schaffen und der Schulgemeinschaft einen Neustart zu ermöglichen. Oberste Prämisse 

des LVR sollte es daher sein, die bestehende provisorische Lösung schnellstmöglich zu 

beenden und die Schulgemeinschaft an einem anderen geeigneten Ort wieder zusammen-

zuführen. Es wurde bereits dargestellt, dass der derzeitige Standort für eine Wiedererrich-

tung ausscheidet, da ein Hochwasserschutz in dieser Lage nicht gewährleistet werden 

kann. 

Vor diesem Hintergrund wurden seitens der Verwaltung zahlreiche Alternativstandorte ge-

prüft, die dem LVR angeboten wurden oder die nach eigenen Rechercheergebnissen zu-

mindest für eine Prüfung in Betracht kamen. 

Bevor auf die einzelnen Standortalternativen eingegangen wird, erfolgt die für einen Schul-

neubau erforderliche schulfachliche Einwertung, wobei es sich aus den geschilderten Grün-

den nicht um einen klassischen Schulneubau handelt, sondern um einen Ersatzbau für eine 

bestehende Schulgemeinschaft, die derzeit an mehreren Standorten dringend auf eine Zu-

sammenführung wartet. Eine schnellstmögliche Wiedereröffnung ist letztlich eine morali-

sche Verpflichtung des LVR insbesondere gegenüber seinen besonders schutzbedürftigen 

Schüler*innen. 

2.2.1.1 Bewertung und Vorgehen entsprechend dem Handlungskonzept 

„Schulraumkapazität 2030“ 

Das im Handlungskonzept „Schulraumkapazität 2030“ beschriebene Vorgehen, das der 

Landschaftsausschuss am 23.06.2020 durch seinen Beschluss (Vorlage Nr. 14/3817/2) zur 

Grundlage des Verwaltungshandelns im Hinblick auf die Bewältigung des bestehenden und 

drohenden Schulraummangels an den Förderschulen mit dem Schwerpunkt Körperliche 

und motorische Entwicklung (KME) und Sprache (SQ) gemacht hat, wurde auch bei der 

Bewältigung der Havarie der LVR-Paul-Klee-Schule in Leichlingen herangezogen und um-

gesetzt. 

Das Handlungskonzept stellt die schulische Inklusion als erste Priorität in den Vordergrund. 

Als Weg 1 wird dementsprechend die Unterstützung der schulischen Inklusion durch den 

LVR bezeichnet, als Weg 2 die Prüfung der Möglichkeit der Anbahnung von Kooperationen 

mit kommunalen Partnern vor Ort und als Weg 3 bauliche Maßnahmen. Des Weiteren ist 

vorgesehen, LVR-interne Möglichkeiten im Hinblick auf Raumnutzung zu prüfen, z.B. die 

Anpassung von Schulzuständigkeitsbereichen oder die Nutzung von Schulraum an anderen 

LVR-Förderschulen. 

Dabei stellt die Zerstörung der LVR-Paul-Klee-Schule in Leichlingen durch die Havarie al-

lerdings eine andere Ausgangssituation dar als die über einen längeren Zeitraum kontinu-

ierlich steigenden Schülerzahlen, z.B. im Schwerpunkt Körperliche und motorische Ent-

wicklung. Die Flut zerstörte über Nacht das schulische Zuhause von 174 Schüler*innen. 

Schüler*innen, die aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigungen auf besondere Förde-

rung sowie auf Pflege und Therapie in der Schule angewiesen sind. Ihre Beschulung – 

unabhängig davon, ob inklusiv im Gemeinsamen Lernen oder in einer Förderschule – be-

nötigt spezielle Rahmenbedingungen, z.B. im Hinblick auf die räumliche Barrierefreiheit 
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(Zugänglichkeit, barrierefreie Toiletten sowie Pflegemöglichkeiten), die an vielen grund-

sätzlich denkbaren Orten der Beschulung/Schulen nicht vorhanden und auch nicht kurz-

fristig herstellbar sind.  

Im Handlungskonzept „Schulraumkapazität 2030“ (Vorlage Nr. 14/3817/2) ist die Prüfung 

LVR-interner Lösungen als erster Schritt vorgesehen: Konkret ist hier zu prüfen, ob Schul-

raummangel durch Anpassung der Schulzuständigkeitsbereiche erreicht oder ob in benach-

barten LVR-Förderschulen eines anderen Schwerpunktes ggf. Beschulungsmöglichkeiten 

entstehen können. Die 174 Schüler*innen können keinesfalls dauerhaft an die umliegen-

den LVR-Förderschulen für Körperliche und motorische Entwicklung verteilt werden, da 

neben den teils stark verlängerten Schulwegen keine ausreichenden Kapazitäten an den 

benachbarten Schulen bestehen: Die Schulentwicklungsplanung des LVR (vgl. zuletzt z.B. 

Vorlage Nr. 15/192) zeigt eindrücklich, dass die umliegenden LVR-Förderschulen mit stei-

genden Schülerzahlen rechnen müssen und selbst von Schulraummangel bedroht sind, für 

die der LVR mit dem Handlungskonzept Lösungen finden muss. Schulen mit ggf. freien 

Kapazitäten, z.B. Schulen mit den Förderschwerpunkten Hören und Kommunikation oder 

Sehen, gibt es nicht im Schulzuständigkeitsbereich der LVR-Paul-Klee-Schule, sodass die-

ser Weg auch nicht für eine Teilgruppe der Schülerschaft als interne Lösung in Frage 

kommt. 

 

Weg 1: Unterstützung des Gemeinsamen Lernens 

 

Im Handlungskonzept „Schulraumkapazität 2030“ wird die Verzahnung der Bildungssys-

teme, die Unterstützung des Gemeinsamen Lernens sowie insgesamt die bildungspolitische 

Perspektive einer Weiterentwicklung eines inklusiven Schulsystems für den LVR als hand-

lungsleitend und prioritär beschrieben. Entsprechend dieser Verpflichtung wird zur Bewäl-

tigung der Havarie der LVR-Paul-Klee-Schule mit Priorität geprüft, ob für die Schüler*innen 

das Gemeinsame Lernen eine für die Eltern wählbare Alternative darstellt. Die Möglichkei-

ten, die der LVR als Schulträger für die aktive Mitgestaltung des laufenden Transformati-

onsprozesses hin zu einem inklusiven Bildungssystem nutzt, werden in Vorlage Nr. 15/192 

„Fortlaufende Schulentwicklungsplanung (SEP): Überarbeitung des Instruments zur regio-

nalisierten Schulentwicklungsplanung des Landschaftsverbandes Rheinland“ ausführlich 

erörtert:  

Mit freiwilligen Haushaltsmitteln aus der LVR-Inklusionspauschale unterstützt der LVR seit 

2010 Schulträger im Rheinland bei ihren Bemühungen, auch Kindern und Jugendlichen mit 

einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf den Besuch einer allgemeinen Schule 

zu ermöglichen.  

Das Angebot „Systemorientierte Unterstützung schulischer Inklusion“ (kurz: SUSI) über-

nimmt unter dem Motto „Lotsen, vernetzen, informieren“ eine Vermittlungsfunktion bei 

Fragen zum Thema „Schulische Inklusion“. Durch eine regionale und sozialraumorientierte 

Vernetzung relevanter Expert*innen und durch Weitergabe von Expertise, bspw. über die 

Förderschwerpunkte des LVR, werden Fachleute in ihrer Arbeit unterstützt, um das Ge-

meinsame Lernen vor Ort zu befördern und zu stärken.  

Fachtagungen und digitale Veranstaltungen können je nach Thema, Zielgruppe und Ge-

staltung vielfältig wirken. In erster Linie unterstützen Fachveranstaltungen die schulfach-
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liche Arbeit, indem sie Fachkräfte qualifizieren und vernetzen. Sie tragen zur aktiven Aus-

einandersetzung mit Themen und möglichen Partner*innen bei. Öffentlichkeitsarbeit flan-

kiert alle Aktivitäten des LVR als Schulträger zur schulischen Inklusion.  

Die LVR-Schulen sind vielfältige Lernorte und als solche Zentren der Unterstützung und 

Beratung in allen Fragen rund um die Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Be-

hinderungen. Der LVR fördert die Verzahnung seiner Schulen mit allgemeinen Schulen und 

unterstützt aktiv das Gemeinsame Lernen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 

Behinderung durch die LVR-Inklusionspauschale, inklusive Kooperationen, Peer-Group-An-

gebote und das Projekt der Peer-Bildungsberatung sowie das Engagement für eine Öffnung 

der Förderschulen.  

Der LVR als Schulträger beteiligt sich darüber hinaus aktiv an der Zusammenarbeit und 

der Vernetzung von schulischen Akteuren in Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Er 

engagiert sich in Netzwerken und Fachveranstaltungen im Themengebiet Schule und In-

klusion in den Kommunen des Rheinlandes.  

Im Sinne einer realistischen Einordnung der Wirkung der gerade beschriebenen Maßnah-

men - vor allem auf den einzelnen Schüler oder die Schülerin - ist auf die Grenzen der 

Einflussnahme des LVR hinzuweisen: In NRW besteht ein schulgesetzlich verankertes 

Wahlrecht der Eltern eines Kindes mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im Hin-

blick auf den Förderort (Gemeinsames Lernen in einer allgemeinen Schule oder Förder-

schule). Der Wahl der Schulform als Förderort liegt eine bewusste Entscheidung der Eltern 

zugrunde. Viele Eltern, vor allem jene der Schüler*innen mit schweren oder mehrfachen 

Behinderungen, halten eine Förderschule für den geeigneteren Förderort für ihr Kind. Die 

in vielen Bereichen noch nicht hinreichenden Rahmenbedingungen im Gemeinsamen Ler-

nen, z. B. im Hinblick auf Klassengrößen und die sonderpädagogische Expertise vor Ort, 

kann der LVR nicht beeinflussen. Die Gestaltung des Gemeinsamen Lernens obliegt dem 

Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW mit seinen nachgeordneten Behörden 

(Bezirksregierungen, Schulämter). Ziel der Bemühungen des LVR mit den beschriebenen 

Möglichkeiten ist die weitere Verzahnung der Systeme und die qualitätsvolle Weiterent-

wicklung der schulischen Inklusion, damit diese eine für Eltern attraktive Option der Be-

schulung für ihr Kind wird und sich mehr Eltern für das Gemeinsame Lernen entscheiden.  

Die enge Zusammenarbeit des LVR mit den Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf bein-

haltet thematisch grundsätzlich und konkret auch im Fall der Havarie der Schule in Leich-

lingen den Austausch zu den Möglichkeiten des Gemeinsamen Lernens für die Schüler-

schaft der LVR-Paul-Klee-Schule. 

 

So hat die LVR-Schulverwaltung die Bezirksregierungen unmittelbar nach der Havarie der 

Schule auf die Ermöglichung des Gemeinsamen Lernens der Schüler*innen der LVR-Paul-

Klee-Schule angesprochen.  

Folgende Aussagen sind der Stellungnahme der Bezirksregierung Köln entnommen: 

Für die Erziehungsberechtigen besteht grundsätzlich die Möglichkeit für ihre Kinder mit 

einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung gemäß AO-SF (Ausbildungsordnung 

sonderpädagogische Förderung) eine Beschulung im Gemeinsamen Lernen zu wählen. Bei 

Schüler*innen mit einem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt in der Körperlichen und 
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motorischen Entwicklung muss dafür in der Regel eine Barrierefreiheit in Räumen und Ge-

bäuden der allgemeinen Schule bestehen, was im Einzelfall durchaus eine Herausforderung 

für den Schulträger darstellen kann. Der Bezirksregierung Köln ist aber kein Fall im Ein-

zugsgebiet der LVR-Paul-Klee-Schule bekannt, bei dem kein Platz im Gemeinsamen Lernen 

gefunden werden konnte und es sind auch keine Fälle bekannt, in denen Kinder gegen den 

Willen der Erziehungsberechtigten einer LVR-Förderschule zugewiesen wurden. Die Schü-

lerzahlen an der LVR-Paul-Klee-Schule zeigen, dass in den Jahren nach dem in Kraft treten 

des Rechtsanspruches auf einen Schulplatz im Gemeinsamen Lernen (2014) jährlich mehr 

Eltern eine Beschulung ihrer Kinder an der LVR-Paul-Klee-Schule in Leichlingen bevorzug-

ten. Die Schülerzahlen blieben selbst nach der ersten Hochwasserkatastrophe weitgehend 

konstant, obwohl schon damals die Schülerschaft auf fünf verschiedene Standorte ausge-

lagert und verteilt werden musste. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass an der LVR-

Paul-Klee-Schule rund 35% der Schülerschaft einen intensivpädagogischen Bedarf an son-

derpädagogischer Förderung im Sinne einer sog. „Schwerstbehinderung“ aufweisen. Dabei 

handelt es sich um Kinder, deren Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im För-

derschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung erheblich über das übliche Maß 

hinausgeht (vgl. § 15 AO-SF). Diese Schüler*innen weisen einen besonders hohen thera-

peutischen sowie pflegerischen Bedarf auf, dem sowohl räumlich als auch sächlich und 

personell im Rahmen des Gemeinsamen Lernens an allgemeinen Schulen zumeist nicht 

adäquat entsprochen werden kann. Die Eltern dieser Kinder und Jugendlichen entschieden 

sich in der Regel für eine Förderschule. Insofern ist diese Schülergruppe im Gemeinsamen 

Lernen fast gar nicht vertreten.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der zukünftige Bedarf für die LVR-Förderschule 

letztlich von dem Förderortwunsch der Erziehungsberechtigen bestimmt wird. Auch wenn 

den Eltern die Beschulung im Gemeinsamen Lernen angeboten wird, ist auf Grundlage der 

oben dargestellten Erfahrungswerte davon auszugehen, dass ein Großteil der Eltern auch 

weiterhin das Angebot der LVR-Förderschule für ihre Kinder wählen. 

Die Eltern der 174 Schüler*innen der LVR-Paul-Klee-Schule haben grundsätzlich die Ent-

scheidung über den gewünschten Förderort bereits getroffen und sich für eine Förderschule 

entschieden. Vereinzelte Schulwechsel aufgrund der Havarie der LVR-Paul-Klee-Schule 

sind erfolgt, diese betrafen bisher nur den Wechsel an andere Förderschulen mit dem 

Schwerpunkt Geistige Entwicklung, die wohnortnäher gelegen sind.   

Der LVR als Schulträger bleibt daher in der Pflicht, als gesetzlich verantwortlicher Schul-

träger für die Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Ent-

wicklung „ein regional ausgewogenes, vielfältiges, inklusives und alle Schulformen und 

Schularten umfassendes Angebot“ zu schaffen bzw. in diesem Fall zu erhalten (§ 80 Absatz 

2 Schulgesetz NRW1), bei dem „das Angebot in zumutbarer Weise erreichbar bleibt“ (§ 80 

Absatz 3 Schulgesetz NRW1). 

                                           

1 § 80 SchulG – Schulentwicklungsplanung (Hervorhebungen in fett hinzuge-

fügt) 

(1) Soweit Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände Schulträgeraufgaben nach § 78 zu erfüllen 
haben, sind sie verpflichtet, für ihren Bereich eine mit den Planungen benachbarter Schulträger ab-
gestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Sie dient nach Maßgabe des Bedürfnisses (§ 78 

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=163258985604094263&sessionID=17518485801700656690&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=492252,79
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=163258985604094263&sessionID=17518485801700656690&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=492252,79#jurabs_4
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Weg 2: Kooperationen mit Schulen und Schulträgern 

 

Die Not-Situation der Schüler*innen bzw. Schulgemeinde der Schule war und ist unmittel-

bar einsichtig. Der Schulzuständigkeitsbereich der LVR-Paul-Klee-Schule umfasst die 

Städte Leverkusen, Solingen, Köln (dort die Stadtteile Flittard, Stammheim, Höhenhaus, 

Dünnwald), Teile des Kreises Mettmann (Langenfeld, Monheim) und Teile des Rheinisch-

Bergischen Kreises (Leichlingen, Wermelskirchen, Burscheid). Unmittelbar nach der Kata-

strophe, als absehbar war, dass die Schule nicht mehr nutzbar ist, suchte der LVR den 

Kontakt mit den kommunalen Schulträgern in diesem Gebiet sowie einigen angrenzenden 

Kommunen, da möglichst wohnortnahe Möglichkeiten der kurz-, mittel- und langfristigen 

Ersatzbeschulung ausgelotet bzw. gefunden werden sollten. Von Anfang an waren die un-

tere Schulaufsicht sowie die Bezirksregierung als obere Schulaufsicht in alle Überlegungen 

beratend eingebunden. Die Kontaktaufnahme mit den Schulträgern in den Kreisen, kreis-

angehörigen Gemeinden sowie Städten erfolgte telefonisch und per E-Mail. Vorrangig wur-

den die Kreise und die kreisfreien Städte als Schulträger von Förderschulen mit dem 

Schwerpunkt Geistige Entwicklung angesprochen, da hier die notwendige bauliche Barrie-

refreiheit sowie Pflegemöglichkeiten häufig vorhanden sind. Konkret war der LVR-Fachbe-

reich Schulen (FB 52) zum Thema gemeinsame Nutzung von (Schul-)Raum u.a. mit fol-

genden Städten, Kreisen und Kommunen im Gespräch: Leverkusen, Solingen, Kreis Mett-

mann, Monheim am Rhein, Langenfeld, Rheinisch-Bergischer-Kreis, Rösrath, Leichlingen 

und Bergisch-Gladbach.  

 

 

Die Mitarbeiter*innen des LVR stießen überall auf viel Verständnis für die besondere Not-

situation und auf eine große grundsätzliche Hilfsbereitschaft. Gleichzeitig gab es in den 

Kommunen jedoch kaum vorhandene Schulräume, welche für Kooperationen bzw. die Er-

satz-Beschulung nach den Ferien nutzbar waren.  

 

Die große Hilfsbereitschaft ermöglichte an zwei Standorten die temporäre Nutzung von 

Schulraum: In der Martin-Buber-Schule des Rheinisch-Bergischen Kreises in Leichlingen 

                                           

Abs. 4) der Sicherung eines gleichmäßigen, inklusiven und alle Schulformen und Schularten umfas-
senden Bildungs- und Abschlussangebots in allen Landesteilen. Die oberen Schulaufsichtsbehör-
den beraten die Schulträger dabei und geben ihnen Empfehlungen. Schulentwicklungspla-
nung und Jugendhilfeplanung sind aufeinander abzustimmen.  

(2) Schulen und Schulstandorte sind unter Berücksichtigung des Angebots anderer Schulträger so zu 

planen, dass schulische Angebote aller Schulformen und Schularten einschließlich allgemeiner Schu-
len als Orte des Gemeinsamen Lernens (§ 20 Absatz 2) unter möglichst gleichen Bedingungen wahr-
genommen werden können. Die Schulträger sind verpflichtet, in enger Zusammenarbeit und gegen-
seitiger Rücksichtnahme auf ein regional ausgewogenes, vielfältiges, inklusives und umfas-
sendes Angebot zu achten und benachbarte Schulträger rechtzeitig anzuhören, die durch die Pla-
nungen in ihren Rechten betroffen sein können. […] 

(3) Bei der Errichtung neuer Schulen muss gewährleistet sein, dass andere Schulformen, soweit ein 
entsprechendes schulisches Angebot bereits besteht und weiterhin ein Bedürfnis dafür vorhanden 
ist, auch künftig in zumutbarer Weise erreichbar sind. Bei der Auflösung von Schulen muss gewähr-
leistet sein, dass das Angebot in zumutbarer Weise erreichbar bleibt, soweit dafür ein Bedürfnis 
besteht. […] 

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=163258985604094263&sessionID=17518485801700656690&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=492252,79#jurabs_4
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=163258985604094263&sessionID=17518485801700656690&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=492252,21#jurabs_2
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sowie in einer derzeit nicht genutzten Grundschule der Stadt Solingen werden derzeit Teil-

gruppen beschult. Beide Möglichkeiten sind zeitlich begrenzt aufgrund der Notwendigkeit 

der beiden Schulträger, die Schulräume wieder selbst zu nutzen bzw. zu sanieren.  

 

Die Frage, warum die kommunalen Schulträger trotz des Willens zur Kooperation keine 

eigenen Raumkapazitäten anbieten, ist neben der teils eigenen Betroffenheit von Flutschä-

den mit Aussagen der Schulträger erklärbar, dass die Kommunen durch steigende Schü-

lerzahlen selbst an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen – vor allem auch im Bereich der Förder-

schulen. An den Grundschulen antizipieren viele Schulverwaltungen zudem bereits räum-

liche Erweiterungen, deren Notwendigkeit sich aus dem vom Bund in der Zwischenzeit 

beschlossenen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler (Gesetz zur ganz-

tägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG2) 

und damit nötigen Ganztagsausbau an vielen Schulen ergeben.  

Zusammenfassend ist festzuhalten: Die Bereitschaft für Kooperationen zwischen LVR und 

kommunalen Schulträgern ist bei vielen potentiellen Kooperationspartnern zweifelsohne 

vorhanden, aber Raum für Kooperationen im Sinne der Vorlage Nr. 14/3817/2 z.B. durch 

gemeinsame oder gegenseitige Nutzung von bestehendem Schulraum gibt es derzeit bei 

den kommunalen Schulträgern vor Ort nicht.  

 

Weg 3: Bauliche Maßnahmen des LVR 

Im Ergebnis ist daher im Anschluss der Prüfung der im Handlungskonzept vorgeschlagenen 

Wege und Möglichkeiten die Notwendigkeit eines Ersatzneubaus für die LVR-Paul-Klee-

Schule festzustellen. Ein Ersatzneubau muss im bisherigen Schulzuständigkeitsbereich der 

Schule entstehen, um entsprechend § 80 Schulgesetz NRW ein regional ausgewogenes 

Angebot sicherzustellen, das für die Schüler*innen in zumutbarer Weise erreichbar bleibt 

und das Elternwahlrecht im Hinblick auf den Förderort erhält.  

Der Ersatzneubau im bisherigen Schulzuständigkeitsbereich der LVR-Paul-Klee-Schule 

sollte als zweizügige Schule konzipiert werden (Standardgröße: 220 Schüler*innen). Der-

zeit besuchen 174 Schüler*innen die LVR-Paul-Klee-Schule, deren bisheriges Schulge-

bäude für 1,5 Züge vorgesehen war (Standardgröße: 180 Schüler*innen). Bis zum Jahr 

2029/2030 prognostiziert die Schulentwicklungsplanung 193 Schüler*innen für das Schul-

zuständigkeitsgebiet (vgl. Vorlage Nr. 15/192). Die verwendete Prognosemethode stellt 

eine konservative Schätzung dar, sodass die erwartete Schülerzahl von 193 als Unter-

grenze der erwarteten Schülerzahl angesehen werden muss. Das zu planende Schulge-

bäude bietet mit einem zweizügigen Ansatz auch langfristig ausreichend Schulraum für die 

prognostizierten Schüler*innen – auch wenn die Prognose die tatsächliche Entwicklung et-

was unterschätzen sollte. 

Weitere Raumbedarfe könnten sich künftig aus dem Ganztagsfördergesetz (GaFöG) sowie 

aus Kooperationen mit allgemeinen Schulen oder einem „Schulversuch“, der die Öffnung 

                                           

2 vgl. Drucksache 19/29764 (https://dserver.bundestag.de/btd/19/297/1929764.pdf, Link 

zuletzt geprüft am 26.09.2021) 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/297/1929764.pdf
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der Förderschule für Schüler*innen ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf vor-

sieht, ergeben. Die Öffnung der Förderschule könnte als sog. „umgekehrte Inklusion“ für 

die spezielle Schülerschaft an den LVR-Schulen ein sinnvoller Weg zur Inklusion sein. Die 

Verwaltung berücksichtigt mögliche weitere künftige Raumbedarfe bereits bei der Planung 

des Ersatzneubaus in konkret geplanten Erweiterungsmöglichkeiten, um diese bei sich ent-

wickelndem Bedarf kurzfristig zu realisieren. Die Möglichkeiten für solche eine potentielle 

Erweiterung sind natürlich vom konkreten Grundstück abhängig. 

Der zu planende schulische Ersatzneubau soll als multifunktionelles Gebäude mit vielfälti-

gen Optionen der Nutzung (z.B. für eine „umgekehrte Inklusion“ oder andere Kooperatio-

nen) und ggf. auch alternative Anschlussnutzungen konzipiert werden.  

 

2.2.1.2 Evaluation eines Ersatzstandortes 

Ein Baugrundstück für eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Körperliche und motorische 

Entwicklung hat besondere Bedingungen zu erfüllen. Da die Schule aufgrund der besonde-

ren Anforderungen an die Barrierefreiheit im Wesentlichen in eingeschossiger Bauweise 

errichtet werden soll, muss das Grundstück entsprechend groß sein und möglichst kein 

oder wenig Gefälle aufweisen. 

Für einen Schulstandort sind daher die folgenden Parameter heranzuziehen und vollständig 

zu erfüllen: 

- Grundstücksbezogene Anforderungen 

 

Diesbezüglich sind vorrangig eine ausreichende Flächengröße (ab ca. 20.000 qm) 

sowie ein geeignetes Geländeniveau nebst vorhandener weiterer Topografie zu nen-

nen. Darüber hinaus muss das Gelände hochwassersicher sein. 

 

- Baufachliche Anforderungen 

 

Hier kommt es entscheidend darauf an, ob z.B. bei vorhandenen Bestandsgebäuden 

diese im Hinblick auf ihre Größe, Alter und Zustand, Barrierefreiheit sowie den Um-

bau- und Sanierungsaufwand als geeignet erscheinen und ob eine gut nutzbare 

Erschließungssituation vor Ort vorhanden ist. 

 

- Schulfachliche Anforderungen 

 

Maßgebliche Umstände der Eignung sind hier der grundsätzlich passende Schulein-

zugsbereich in Konkurrenzsituation zu dort nahegelegenen weiteren Schulen, die 

Erreichbarkeit der Schule für die Schüler*innen in zeitlicher Hinsicht u.a. gemäß 

Schülerspezialverkehr sowie das vorhandene soziale und strukturelle Umfeld der 

Liegenschaft. 

 

- Zeitliche Erfordernisse in Bezug auf eine zügige Umsetzbarkeit des Ersatzschul-

baus 
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Hierzu zählen in erster Linie die bauplanungsrechtlichen Erfordernisse, wie evtl. 

vorhandenes entgegenstehendes Planungsrecht, die Notwendigkeit eines Bebau-

ungsplanverfahrens, die Erforderlichkeit einer infrastrukturellen Erschließung, so-

wie die zeitkritische Dauer eines erheblichen Umbau- und Sanierungsaufwandes bei 

Bestandsgebäuden. 

 

a) LVR-eigene Liegenschaften 

Neben den noch unter b) beschriebenen Grundstücks- und Raumangeboten aus den Mit-

gliedkörperschaften und privatem Grundbesitz hat die Verwaltung parallel eigene Flächen 

im Einzugsbereich der LVR-Paul-Klee-Schule auf Geeignetheit und Verfügbarkeit hin in den 

Blick genommen und geprüft.  

Zwei Liegenschaften im Eigentum / Sondereigentum des LVR kamen grundsätzlich in Be-

tracht: 

Noch verfügbare Flächen im Sondereigentum der Jugendhilfe Rheinland am 

Standort Solingen Halfeshof:  

Ein ehemaliger Sportplatz erfüllt die Anforderungen an Größe und Topographie, je-

doch ist das Grundstück nicht erschlossen. Außerdem wurde von Seiten der Stadt 

Solingen die Herstellung des notwendigen Planungsrechts negativ beschieden. 

Nach Feststellung des dortigen Planungsamtes ist das Grundstück eindeutig dem 

Außenbereich i.S.d. § 35 BauGB zuzuordnen. Demnach dürfte mit Ausnahme der 

dort genannten privilegierten Bauvorhaben nicht gebaut werden. 

Die Bauaufsicht hat unter Würdigung der speziellen Fallgestaltung (Flutkatastrophe) 

geprüft, ob bei einer anderslautenden Einstufung nach § 34 BauGB ein derartiges 

Vorhaben möglicherweise zulässig sein könnte und ist dabei zu dem Ergebnis ge-

kommen, dass sich ein Bauvorhaben in der Größenordnung eines Schulersatzneu-

baus nicht in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. 

 

Freie Flächen im Sondervermögen der LVR-Klink Langenfeld: 

Im nördlichen Randbereich des klinikeigenen Geländes in Abgrenzung zu einem in 

den letzten Jahren entwickelten Gewerbegebiet liegen mehrere Flächen im Gel-

tungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplanes, die dort teilweise als private 

Grünflächen festgesetzt sind. In Zusammenschluss mit Flächen der ehemaligen, 

aufgelassenen Gärtnerei und einem unter Ensembleschutz stehenden ehemaligen 

Klinikgebäude ist die Fläche mit insgesamt ca. 30.000 m² ausreichend groß für die 

Ansiedelung eines Ersatzstandortes für die LVR-Paul-Klee-Schule. Die Flächen sind 

ebenso überwiegend eben und verfügen durch die nahe gelegene Autobahnan-

schlussstelle und über eine das Gewerbegebiet erschließende Straße über eine 

sehr gute Anbindung. Die Zufahrtsituation über die im Zuge des Neubaus des 

Hauses 60 neu geschaffene Einfahrt in das rückwärtige Klinikgelände ermöglicht 

eine direkte Anfahrt der Schule. 

Planungsrecht besteht für Teilbereiche der Flächen über den bestehenden B-Plan, 

für die Grünflächen ist eine B-Plan-Änderung erforderlich. 

 

Diese Liegenschaft ist grundsätzlich gut geeignet und aufgrund des Eigentums 

schnell verfügbar.  
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b) Fremde Liegenschaften 

Die Evaluation eines geeigneten Ersatzstandortes wurde seitens der Verwaltung in den 

letzten Wochen auf Basis der zahlreich übermittelten Grundstücksangebote und Hinweise 

auf mögliche Flächen intensiv verfolgt. Dem Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wur-

den sowohl von privater Seite, als auch von Mitgliedskörperschaften Angebote oder Hin-

weise auf möglicherweise geeignete Flächen übermittelt. 

Die Beurteilung der Eignung einer jeden angebotenen Grundstücksfläche erfolgte jeweils 

in enger Abstimmung zwischen den fachlich zuständigen Schulbereich und dem für den 

Wiederaufbau der Schule zuständigen Bereich Hochbau. Bei der Beurteilung von Grundstü-

cken wurde sowohl die Eignung als Interimsstandort als auch als endgültiger Standort un-

tersucht. 

Von den seit der Havarie der LVR-Paul-Klee-Schule von verschiedenster Seite angebotenen 

und gemeldeten Grundstücksflächen im größeren Umkreis von Leichlingen verblieben elf 

Grundstücke, die einer intensiven Prüfung unterzogen wurden. Einige Angebote, die bei-

spielsweise deutlich kleinere Grundstücke, oder Grundstücke, die nur für den Zeitraum von 

ein paar Monaten nutzbar gewesen wären, betrafen, sind nicht näher betrachtet worden, 

da schon die absoluten Mindestanforderungen nicht gegeben waren. 

Es wurden Grundstücksflächen in 

- Wermelskirchen (zwei Grundstücksangebote) 

- Witzhelden (drei Grundstücksangebote) 

- Köln-Flittard  

- Köln-Mülheim 

- Leichlingen (zwei Grundstücksangebote) 

- Leverkusen (zwei Grundstücksangebote) 

eingehend betrachtet. 

Insofern die Flächen zur Verfügung standen, wurde die Prüfung auf eine grundsätzliche 

Geeignetheit des Grundstücks und die Umsetzbarkeit der konkreten Baumaßnahme des 

Ersatzschulneubaus vorgenommen.  

Alle vorgenannten Grundstücksangebote mussten nach sorgfältiger und zwischen den be-

teiligten Fachbereichen der Verwaltung abgestimmter Einschätzung leider als nicht geeig-

net bewertet werden. 

Häufig scheiterte eine Umsetzbarkeit bereits an der zu geringen Flächengröße, die für den 

Bau und die Nutzung einer eingeschossigen Schule mit dem Schwerpunkt körperliche und 

motorische Entwicklung erforderlich ist, sowie an einer ungünstigen Topografie (z.B. 

„Hanglage“). 

Des Weiteren sind vorhandene Bestandsgebäude in der Regel unter den Aspekten der Bar-

rierefreiheit und des immens kostenträchtigen Umbauaufwands sowie des zu realisieren-

den Raumprogramms für die Nutzung als Schule für Kinder und Jugendliche mit körperli-

chen und motorischen Einschränkungen nicht geeignet. 
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Schließlich gestaltet sich die Umsetzbarkeit als zeitlich zu langwierig, wenn die Neuaufstel-

lung eines Bebauungsplans z.B. bei landwirtschaftlichen Flächen und/oder im Außenbereich 

erforderlich ist. 

c) Fazit der Prüfung 

Wie unter a) bereits ausgeführt, erscheint die Flächenoption neben der LVR-Klinik Langen-

feld für einen Schulstandort grundsätzlich gut geeignet. Daher wurde zeitnah Kontakt mit 

dem Amt für Stadtplanung und Denkmalpflege der Stadt Langenfeld aufgenommen, um 

die planungsrechtlichen Möglichkeiten verlässlich zu prüfen. Seit dem 06.08.2021 fanden 

hierzu mehrere Gespräche mit der Stadt Langenfeld statt. Zeitgleich wurde das Amt für 

Denkmalpflege im Rheinland (ADR) in die Überlegungen frühzeitig eingebunden, da sich 

im vorgesehenen Baufeld mehrere unter Ensembleschutz stehende Gebäude aus dem frü-

hen 20. Jahrhundert befinden. 

Sowohl die Stadt Langenfeld als untere Denkmalbehörde und Planungsamt als auch das 

ADR und der Kreis Mettmann (untere Landschaftsschutzbehörde) tragen das Vorhaben, 

den Ersatzbau für die LVR-Paul-Klee-Schule auf den Flächen des LVR in Langenfeld zu 

errichten, mit. Die Verfahren zur notwendigen Änderung des Bebauungsplanes für Teile 

der Flächen können von der Stadt Langenfeld zeitnah eingeleitet werden. Somit sind die 

unabdingbaren Voraussetzungen für die weiteren Planungsüberlegungen erfüllt.  

Auch schulfachlich bestehen keine Bedenken gegen den Standort: So bietet er den großen 

Vorteil, dass eine Realisierung des Schulersatzneubaus der LVR-Paul-Klee-Schule ver-

gleichsweise zügig umgesetzt und somit auf eine aufwendige Interimslösung verzichtet 

werden könnte. Das angedachte Grundstück in Langenfeld befindet sich innerhalb des 

Schulzuständigkeitsgebietes der LVR-Paul-Klee-Schule. Durch die gute verkehrstechnische 

Infrastruktur wäre die Förderschule im Rahmen des Schülerspezialverkehres gut erreich-

bar. Darüber hinaus ist auch eine gute ÖPNV-Anbindung mit direkter Erreichbarkeit von 

Opladen, Solingen oder Langenfeld gegeben. 

Der Schulstandort erfüllt zudem die erforderlichen Größenvorstellungen für eine schulische 

Nutzung im Bereich körperliche und motorische Entwicklung. Die Topografie des Geländes 

ermöglicht zudem eine allumfassende barrierefreie Nutzung des Geländes für alle Schü-

ler*innen, auch für die Schüler*innen mit Rollstühlen oder sonstigen Hilfsmitteln. Zudem 

bietet die Nähe zu einem Einkaufszentrum die Möglichkeit, die Schüler*innen im Rahmen 

des lebenspraktischen Unterrichts zu fördern. 

Eine erste Konzeption sieht die Realisierung in zwei Bauabschnitten vor: 

In einem ersten, möglichst unter Ausschöpfung aller Vergabeerleichterungen, umzuset-

zenden Bauabschnitt, sollen die Klassentrakte in einer modularen Bauweise errichtet wer-

den. So können die Schüler*innen schneller wieder in ihrer Schulgemeinschaft zusammen 

lernen.  

Auf den Bau oder die Anmietung eines zusätzlichen Interimsgebäudes zur Überbrückung 

der Bauzeit des Ersatzbaus könnte so verzichtet werden. 
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In einem zweiten Bauabschnitt entstehen dann der Sportbereich, Aula (Mensa), Fachklas-

sen und die Verwaltung, die in einem unter Ensembleschutz stehenden, zu sanierenden 

Gebäude untergebracht werden soll. 

Für das Vorantreiben der weiteren Planungsschritte zur Umsetzung des ambitionierten Zie-

les, die Klassentrakte für die Aufnahme des Unterrichts am Standort schnellstmöglich zu 

errichten, ist der erforderliche politische Grundsatzbeschluss der politischen Vertretung 

einzuholen. 

Den weiteren Planungen soll im Wesentlichen das Raumprogramm einer zweizügigen 

Schule zu Grunde gelegt werden, ergänzt um mittlerweile aufgrund arbeitsschutzrechtli-

cher Bestimmungen erforderliche Räume (z. B. Umkleide-, Aufenthalts- und Sozialräume). 

Die Gebäude werden die beschlossenen ökologischen Standards hinsichtlich Energiestan-

dard (Passivhaus) und nachhaltiger Bauweisen erfüllen, ebenso wie die auf die Nutzergrup-

pen besonders abgestimmte weitreichende Barrierefreiheit.  

Aufgrund der derzeit höchst volatilen Baupreisentwicklung und des sehr frühen Planungs-

stadiums kann noch kein belastbarer Kostenrahmen angegeben werden. Für den ersten 

Bauabschnitt werden 20 Mio. € brutto einschl. Nebenkosten angenommen. Im Gegensatz 

zu einem Erwerb von Grundstückflächen auf dem derzeit überhitzten freien Grundstücks-

markt, hat die Nutzung LVR-eigener Flächen auch erhebliche wirtschaftliche Vorteile. 

Die Verwaltung hat die Schulgemeinschaft der LVR-Paul-Klee-Schule – wie im Vorfeld ver-

sprochen – im Rahmen eines für den 26.10.2021 anberaumten Elternabends über den 

Vorschlag der Verwaltung, so wie er in dieser Vorlage dargestellt ist, informiert. Sie hat 

dabei auf die noch zu erfolgende politische Beratung und Beschlussfassung in den Gremien 

des LVRs hingewiesen. Die Eltern und weiteren Betroffenen gaben eine positive Resonanz 

zu dem Vorschlag der Verwaltung. Sie bekräftigten ihren Wunsch der schnellstmöglichen 

Zusammenführung der LVR-Paul-Klee-Schule in einem Schulgebäude. Im Rahmen dieses 

Elternabends hat die Verwaltung die Eltern auch auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, 

in der jetzigen Situation der auf mehrere schulische Standorte verstreuten Beschulung für 

das eigene Kind den Weg des Gemeinsamen Lernens erneut zu prüfen und ggf. zu wählen. 

Die Verwaltung und die anwesende Schulaufsicht haben insoweit ihre Beratung und Unter-

stützung zugesichert. Wortmeldungen hierzu aus der Elternschaft bekräftigten den 

Wunsch, die schulische Förderung der Schülerinnen und Schüler weiterhin an dem Förder-

ort der LVR-Paul-Klee-Schule fortsetzen zu wollen.  

Aufgrund der akuten Notlage bittet die Verwaltung die politische Vertretung mit dieser 

Vorlage um den Grundsatzbeschluss zur Errichtung des Ersatzneubaus der LVR-Paul-Klee-

Schule in Langenfeld. 

 

2.2.2 LVR-Freilichtmuseum Kommern und weitere Kulturdienststellen 

Im Bereich der Kulturdienststellen wurde das LVR-Freilichtmuseum Kommern durch 

das Starkregenereignis erheblich getroffen und beschädigt. Es gab zeitweise keine Strom- 

und Wasserversorgung. Der Server inkl. des Kassensystems war bis zum 31. Juli 2021 

nicht funktionsfähig, sodass die Mitarbeiter*innen des Museums vor Ort nur eingeschränkt 

arbeitsfähig waren. Das Museum musste bis zum 31. Juli 2021 vollständig geschlossen 
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bleiben. Durch das seit 6 Jahren gezielt betriebene Wassermanagement halten sich mas-

sive Schäden an historischen Gebäuden in Grenzen. Die neu angelegten und mit wasser-

gebundener Decke versehenen Wege sind durch das Starkregenereignis sehr stark ausge-

waschen und mit tiefen Furchen und damit Stolperfallen für die Museumsgäste durchzogen, 

haben aber ihre Funktion der gezielten Wasserableitung erfüllt. Die Sanierung der zerstör-

ten Wegeflächen erfolgte bisher nur provisorisch, eine Ausweitung des bisherigen Wasser-

managements ist zudem sinnvoll und zur Prävention notwendig. Zudem wurden zwei Ma-

gazinräume (504 qm und 456 qm) überflutet. Hierdurch entstanden Schäden an zahlrei-

chen historischen Objekten mit der Folge eines hohen Restaurierungsbedarfs. Die Brand-

meldezentrale im Bereich Westerwald musste erneuert werden. 

Im LVR-Industriemuseum ist die Papiermühle Alte Dombach in Bergisch-Gladbach vom 

Hochwasser besonders schwer betroffen. Die Geschosse von Haus 1-3 (d.h. die jeweils 

unterste Etage) sowie in Teilen die Erdgeschosse sind durch das Hochwasser stark beschä-

digt. Die Putzflächen wurden teilweise entfernt, der Bodenaufbau in betroffenen Räumen 

wurde entfernt und Trocknungsgeräte sind in Betrieb. Nahezu ein Drittel der Dauerausstel-

lung ist komplett zerstört und muss neu eingerichtet werden, die Schäden an Mühlrad und 

Stampfwerk sind noch nicht einzuschätzen. Schäden an der Gebäudesubstanz (Giebelwand 

zur Strunde) werden weitergehende bauliche Sicherungsmaßnahmen erfordern. Das sei-

tens des Dez. 3 eingeholte Bodengutachten liegt noch nicht vor, jedoch liegen nach erster 

Einschätzung Unterspülungen am Giebel entlang des Strundeufers vor. Hierdurch ist ein 

Setzungsriss entstanden. Nach Prüfung durch einen Statiker ist die Notsicherung des Gie-

bels angezeigt, die notwendigen Maßnahmen wurden eingeleitet. Weitere statische Unter-

suchungen des Giebels und des Gebäudeteiles sind erforderlich.  

Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht absehbar, liegt aber deutlich im sechsstelligen 

Bereich. Da sich die 2013 realisierten Maßnahmen zum Hochwasserschutz zwar als im 

Prinzip sinnvoll, aber unzureichend erwiesen haben, sind weitere diesbezügliche bauliche 

Schutzmaßnahmen und Veränderungen erforderlich und angedacht.   

Die Papiermühle Alte Dombach des LVR-Industriemuseums muss – nach Schließung der 

nicht betroffenen Sonderausstellung am 10. Oktober – voraussichtlich bis Jahresende we-

gen der langwierigen Trocknungs- und Sanierungsarbeiten ganz geschlossen werden; ab 

Januar ist eine Teilöffnung des Museums mit den oberen Stockwerken der Dauerausstel-

lung geplant. 

An der Außenstelle Oelchenshammer des LVR-Industriemuseums in Engelskirchen sind 

im Außenbereich Obergraben und Teichzulauf stark beeinträchtigt, die Wasserzufuhr funk-

tioniert nicht mehr.  Der Zulauf des Teiches aus der Leppe ist zerstört. Für eine Neuerrich-

tung ist eine Fachplanung und die Abstimmung bzw. Genehmigung des Aggerverbandes 

erforderlich. Die Schäden an den Gebäuden sowie an Hammer und Schmiede erwiesen sich 

als geringfügig, die Örtlichkeit ist wieder zugänglich. 

Mangels Wasserzulauf kann der Oelchenshammer bis auf Weiteres nicht betrieben werden.   

 Das LVR-Freilichtmuseum Lindlar hatte Wassereinbrüche in den Kellern der histori-

schen Häuser Helpenstein und Ronsdorf. Schäden an der Ausstellung im Müllershammer 

sind durch hochsteigende Feuchtigkeit entstanden. Diese Schäden haben keine Auswirkun-

gen auf den Besucherbetrieb des Museums. 
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Im Haus Ronsdorf ist die Luftheizung beschädigt worden. Die Wartungsfirma war vor Ort, 

und die Anlage läuft manuell. Die erforderlichen Ersatzteile sind bestellt. 

Auch die Außenstelle Nideggen des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege war vom 

Hochwasser stark betroffen. Der gesamte Hofbereich des Stiftshofes Wollersheim wie auch 

einige Büro-, Arbeits- und Magazinräume wurden vom Hochwasser überflutet. Darüber 

hinaus kam es zu Totalverlusten an beweglichen Arbeitsmitteln (z.B. Aufsitzrasenmäher, 

Hochdruckreiniger u. ä.). Nach 2-tägigen Aufräumarbeiten konnte die Arbeit des LVR-Am-

tes für Bodendenkmalpflege in der Außenstelle Nideggen wieder aufgenommen werden. 

Die Nachsorge für die von der Überflutung betroffenen archäologischen Funde im Magazin 

werden sich aber noch bis in das Jahr 2022 ziehen. Die Kosten der notwendigen Ersatzbe-

schaffungen sowie die Renovierungskosten lassen sich noch nicht vollends abschätzen.  

Die Reinigung der Außenbereiche ist beauftragt, bzw. teilweise bereits erledigt, die Errich-

tung einer neuen Einfriedung wurde beauftragt. Der Bausachverständigenbericht für die 

Bauteile I und II liegt derzeit noch nicht vor, jedoch wird die Notwendigkeit einer teilweisen 

Putzentfernung und der Abbruch von Bodenflächen erwartet.   

 

2.2.3 LVR-Jugendhilfe Rheinland 

In der LVR-Jugendhilfe Rheinland sind die Standorte Euskirchen, Remscheid und Solingen 

von der Flutkatastrophe betroffen gewesen. Mittlerweile sind alle Wohngruppen und auch 

die Verwaltung in Euskirchen wieder funktionsfähig. In den Eigentumsliegenschaften wer-

den derzeit die Keller-/Untergeschosse getrocknet und Renovierungsarbeiten durchge-

führt.  

Die Situation insbesondere in der Jugendwohngruppe Flamersheim stellte sich nach dem 

Unwetterereignis temporär als sehr dramatisch dar. Die Gruppe musste aufgrund eines 

drohenden Dammbruches mitten in der Nacht evakuiert werden und die Liegenschaft 

konnte über mehrere Tage nicht betreten werden. Glücklicherweise hat sich die Situation 

sukzessive entspannt, so dass nur geringer Sachschaden und vor allem aufgrund des en-

gagierten und umsichtigen Verhaltens der Mitarbeiter*innen kein Personenschaden ent-

standen ist. Durch ihr Engagement ist es gelungen, kurzfristige Verlegungen der betreuten 

Kinder und in Bornheim auch der Mütter zu organisieren und für eine stabile Begleitung 

der Kinder zu sorgen. 

Aus den Sachbeschädigungen, den Renovierungskosten und Erlösausfällen durch die nicht 

Bewohnbarkeit der Zimmer resultieren finanzielle Belastungen für die LVR-Jugendhilfe 

Rheinland. 

 

2.3 Einrichtungen der Pflege und Eingliederungshilfe, BeWo-Dienste, WfbM 

Es liegen dem Sozialdezernat Mitteilungen von einer Reihe von Pflege- und Eingliederungs-

hilfeeinrichtungen vor, die von der Unwetterkatastrophe massiv betroffen sind. 
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Die baulichen Schäden sind natürlich nur ein Aspekt; die teils traumatischen Erlebnisse der 

Bewohner*innen in den Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe wie-

gen sicherlich schwerer. Auf die Notwendigkeit der besonderen Unterstützung auch dieses 

Personenkreises bei der Bewältigung der Erlebnisse wird unter Punkt 3.1 noch eingegan-

gen.  

Zahlreiche Pflegeeinrichtungen aus dem Rhein-Erft-Kreis (Erftstadt, Kerpen) und dem 

Kreis Euskirchen (Bad Münstereifel, Mechernich, Euskirchen und Schleiden) sind teilweise 

massiv von der Hochwasserkatastrophe betroffen und zumindest teilweise nicht mehr nutz-

bar. In Abstimmung mit der zuständigen WTG-Behörde ist es gelungen, die Bewohner zu-

nächst anderweitig unterzubringen (u.a. durch Nutzung freier Kapazitäten, aber insbeson-

dere auch vorübergehende Einrichtung von Doppelzimmern). Das Land geht davon aus, 

dass die finanzielle Unterstützung der Pflegeeinrichtungen ausschließlich über die Aufbau-

hilfe des Bundes und des Landes erfolgen wird. In NRW ist zuständige Stelle das Ministe-

rium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.  

Auch für den Bereich der Eingliederungshilfe liegt eine Vielzahl von Meldungen vor; hier 

sind neben den zuvor genannten Regionen auch der Kreis Mettmann, Leverkusen, der 

Rhein-Sieg-Kreis und der Rheinisch-Bergische Kreis betroffen. 

Für die Wohneinrichtungen gilt wie für die Pflegeeinrichtungen, dass in Abstimmung mit 

den WTG-Behörden vor Ort zunächst anderweitige (vorübergehende) Wohn- und Betreu-

ungsmöglichkeiten gefunden wurden; in einigen Fällen bedeutete dies auch die vorüber-

gehende Rückkehr zur Familie. Auch hier galt es zunächst, eine sichere Unterbringung zu 

gewährleisten und die Betreuung so weit wie möglich sicherzustellen. In Einzelfällen wird 

sich die Wiederherstellung der Gebäude und der Rückzug der Leistungsberechtigten über 

einen Zeitraum von bis zu einem Jahr erstrecken. Dieser Prozess wird durch die Regio-

nalabteilungen des Dezernates Soziales eng begleitet und Handlungsnotwendigkeiten wer-

den gemeinsam entwickelt. 

BeWo-Dienste sind überwiegend mit Verwaltungsgebäuden/Büros von der Unwetterka-

tastrophe betroffen. Hier galt es zunächst, mit den Klient*innen (die teilweise auch evaku-

iert werden mussten) in Kontakt zu kommen und die Situation abzuklären. Die Betreu-

ungssituation hat sich zunehmend normalisiert; in Einzelfällen werden tragfähige Lösungen 

abgestimmt. 

Bei den WfbM ist – neben dem Werkstattbetrieb selbst – dort, wo die Werkstätten noch 

(eingeschränkt) betriebsfähig sind, der Zubringerdienst weiterhin durch Straßensperrun-

gen in Teilen eingeschränkt. Die betroffenen WfbM konnten den Betrieb inzwischen voll-

ständig wiederaufnehmen; für das Ladenlokal (Nahversorgungsmarkt NimmEssMit) der 

Nordeifel-Werkstätten, das vom Hochwasser vollständig zerstört wurde, konnte mit Unter-

stützung des LVR-Inklusionsamtes eine zufriedenstellende und auch zukunftsfähige Lösung 

gefunden werden. (vgl. Punkt 3.5).  

Alle Leistungserbringer haben sich mit der Bitte um Verständnis für eine verzögerte Ab-

wicklung von Verwaltungsvorgängen an den LVR gewandt – diesem Gesuch wird selbst-

verständlich entsprochen. 
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Konkret wurde weiterhin keine finanzielle Unterstützung durch den LVR als Träger der Ein-

gliederungshilfe erbeten, jedoch die Bitte um Akzeptanz auch für alternative Betreuungs-

leistungen (analog Corona) geäußert. Diesem Ersuchen hat der LVR im Einzelfall zuge-

stimmt. 

Es wird daher davon ausgegangen, dass evtl. entstehende finanzielle Forderungen sowohl 

aus Versicherungsleistungen als auch der gemeinsamen Aufbauhilfe des Bundes und des 

Landes abgegolten werden können. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen teilte bereits am 13. August 2021 mit, dass zur Beschleu-

nigung des Wiederaufbaus für Maßnahmen, die aus der gemeinsamen Aufbauhilfe von 

Bund und Ländern finanziert werden sollen, der vorzeitige Beginn der Maßnahme eine spä-

tere Förderung nicht ausschließen wird. 

 

2.4 Einrichtungen der Kindertagespflege u. Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit 

Neben zwei Einrichtungen der LVR-Jugendhilfe Rheinland (siehe 2.2.3) ist das Dezernat 4 

als Träger der Eingliederungshilfe ebenfalls von der Flutkatastrophe betroffen. 

So ist das Fallmanagement für Eingliederungshilfeleistungen (FM) für die Städtere-

gion Aachen mit seinem Büro in der Stadtverwaltung Stolberg betroffen. Das Bürogebäude 

ist derzeit wegen Stromausfall weiterhin nicht nutzbar, wenn auch an Mobiliar und Technik 

kein Schaden entstanden ist. Während die Bediensteten der Stadtverwaltung in umlie-

gende Bürogebäude umgesetzt wurden, ist die Fallmanagerin nun in einem Büro des Hör-

geschädigtenzentrums Aachen untergebracht. Wann das Gebäude der Stadt Stolberg wie-

der genutzt werden kann, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.  

Für die Erteilung der Betriebserlaubnis und für die Betriebsaufsicht von Kindertagesein-

richtungen nach § 47 SGB VIII sind die Landesjugendämter zuständig. Träger von Kin-

dertageseinrichtungen sind verpflichtet, Ereignisse und Entwicklungen, die geeignet sind, 

das Wohl der Kinder zu beeinträchtigen, dem Landesjugendamt zu melden.  

Nach der Flutkatastrophe sind bzgl. der betroffenen Kindertageseinrichtungen 163 Meldun-

gen über Gebäudeschäden eingegangen (Stand 29. September 2021). Das Schadensaus-

maß ist sehr unterschiedlich – einige Gebäude werden nach Entrümpelung, Trocknung und 

Wiederausstattung kurzfristig erneut in Betrieb genommen werden können, andere werden 

umfangreich saniert oder abgerissen und neugebaut werden müssen, so dass kurzfristig 

zahlreiche Ersatzstandorte vor Ort gefunden werden müssen. Mit Erlass des Ministeriums 

für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) und des MHKBG zur Aufrechter-

haltung der Kindertagesbetreuung in den von Hochwasser betroffenen Kommunen in Nord-

rhein-Westfalen vom 17. August 2021 sind inzwischen die Gebäudeschäden landesweit 

erfasst worden. Im Rheinland sind 13 Kindertageseinrichtungen abgängig und 122 Kinder-

tageseinrichtungen sanierungsbedürftig. 

Der Betrieb der Kindertagesbetreuung ist inzwischen in den bisherigen oder in Ausweich-

räumlichkeiten weitestgehend sichergestellt. In den meisten Kommunen konnten bereits 

kurzfristige Ausweichräumlichkeiten gefunden werden. Dort, wo Einrichtungen abgängig 

sind, wurden zwischenzeitlich längerfristige Ausweichräumlichkeiten geschaffen. 
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Für die Zeiten, in denen der Betrieb direkt nach der Flutkatastrophe nicht oder nur einge-

schränkt angeboten werden konnte, hat das MKFFI mit Schreiben vom 12. August 2021 

mitgeteilt, dass die Betriebskostenfinanzierung sichergestellt ist. Seit dem 17. September 

2021 können Träger gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen (MBl. 

Ausgabe 2021 Nr. 27 vom 13. September 2021 Seite 715 bis 736) Mittel beantragen. 

Liegen auf den beschädigten Kindertageseinrichtungen noch Zweckbindungsfristen, so soll 

gemäß dieser Richtlinie bei der Ausübung des Ermessens auf den Widerruf des Zuwen-

dungsbescheides und die Rückforderung der Zuwendung verzichtet werden 

Im Sinne einer unbürokratischen Bearbeitung werden kurzfristige Ausweichlösungen bei 

Zustimmung des Trägers, der örtlichen Jugendämter und des Brandschutzes ohne formel-

les Verfahren im Mailverkehr vom Landesjugendamt bestätigt. Für längerfristige Auslage-

rungen erfolgt eine Beratung und Prüfung vor Ort. Weitere Details über die Unterstützungs-

leistungen des LVR für die Einrichtungen sind in Punkt 3.4 dargestellt.  

Im Bereich der Heimaufsicht über stationäre und teilstationäre Einrichtungen der Erzie-

hungshilfe (bzgl. des Aufgabenkreises s. Ausführungen zu den betriebserlaubnis-pflichtigen 

Kindertageseinrichtungen) liegen dem Landesjugendamt aktuell 44 Schadensmeldungen 

vor. Diese unterscheiden sich im Ausmaß bzw. Umfang ebenfalls je nach Schadenslage 

erheblich, so dass neben vollgelaufenen Höfen und Kellern auch Wasserstände von bis zu 

1,60 m im Erdgeschoss gemeldet wurden. Einzelne Einrichtungen konnten aufgrund von 

Straßensperrungen über Tage nur per Fahrrad oder zu Fuß erreicht werden. Darüber hinaus 

führten auch Strom- bzw. Heizungsausfälle neben anderen Umständen zu Evakuierungen.  

Hinsichtlich der dortigen Unterstützungsleistungen durch den LVR als Heimaufsicht wird 

auf Punkt 3.4 verwiesen.  

Im Bereich der Jugendarbeit liegen derzeit keine belastbaren Aussagen über die Anzahl 

der betroffenen Einrichtungen vor. Über eine Abfrage der mit dem Landesjugendamt eng 

in Kontakt stehenden Ansprechpersonen der Jugendpflege konnten bisher 11 Einrichtungen 

ermittelt werden, die akut betroffen sind. Es wird aber mit einer deutlich höheren Anzahl 

gerechnet.  

Die freien und öffentlichen Träger versuchen vorrangig, mit allen verfügbaren Optionen ein 

Ferien- und Betreuungsangebot zu ermöglichen, damit die unmittelbar und mittelbar be-

troffenen Kinder und Jugendlichen ein möglichst bedarfsgerechtes, ggf. alternatives Frei-

zeitangebot erhalten, das sie möglichst von den traumatisierenden Vorkommnissen ablenkt 

und mental entlastet.  

Im Bereich der Jugendarbeit und Jugendförderung werden die betroffenen Träger und Ju-

gendämter von der Fachberatung des Landesjugendamtes beraten. In den Herbstferien 

wurden in kommunaler Kooperation (z.B. Städteregion Aachen) zahlreiche Betreuungs- 

und Ferienangebote für die betroffenen Kinder und Jugendlichen angeboten.  

Bezüglich der Aktivitäten des LVR im Kontext der Jugendförderung wird auch auf Punkt 3.4 

verwiesen. 
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3 Unterstützungsangebote des LVR an die Mitgliedskörperschaften (und deren 

zugehörigen Städte und Gemeinden) 

 

3.1 Gesundheitsbereich  

Die Flutkatastrophe stellt auch in psychologischer Hinsicht aufgrund der erlittenen schwers-

ten Verluste für die hierdurch betroffenen Menschen sowie Angehörige und Freunde eine 

massive psychotraumatische Belastung dar. Tausende Menschen sind einer Situation aus-

gesetzt gewesen, die potentiell jeden gesunden Menschen traumatisieren kann.  

Inanspruchnahme der Traumaambulanzen und Versorgungsangebote 

Die Gewaltopferschutz-Ambulanzen (im Folgenden OEG-TA3) stehen aktuell auch für Men-

schen offen, die Opfer der Flutkatastrophe geworden sind: Bis Ende 2021 können Be-

troffene dort ohne vorherigen formalen Antrag im Einzelfall bis zu fünf Sitzungen psycho-

therapeutischer Soforthilfe erhalten4. Dies gilt ebenso für Menschen, die nahe Verwandte 

oder eine verschwägerte Person verloren haben. Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich 

bereit erklärt, dem LVR bis Ende des Jahres für diese freiwillige Leistung finanzielle Mittel 

zur Verfügung zu stellen. In allen OEG-TA der LVR-Kliniken werden entsprechende Termin-

korridore freigehalten. Bislang wurde dieses schnelle und unbürokratische Soforthilfe-An-

gebot von 50 Betroffenen in Anspruch genommen, u.a. in den LVR-Kliniken Bonn, Köln, 

Essen, Langenfeld und Viersen.  

Insgesamt stellt sich jedoch die Frage, inwieweit Menschen vor Ort trotz bestehenden Un-

terstützungsbedarfs nicht erreicht werden (können), weil es nicht gelingt, Hilfsangebote 

ausreichend gut zu koordinieren bzw. (räumlich) nahe genug an Betroffene heranzubrin-

gen. Gegenwärtig kann keine belastbare Aussage dazu getroffen werden, ob die Inan-

spruchnahme-Zahlen den tatsächlichen Bedarf wiedergeben. Zu vermuten ist, dass vielfa-

cher Hilfebedarf vor Ort durch die von der GKV finanzierten Hausärzt*innen abgefangen 

wird. Von dieser Seite wurde auch bereits der dringende Wunsch nach Hilfestellung und 

Schulung/Information an Psychotraumatolog*innen im LVR-Klinikverbund kommuniziert.  

Es ist des Weiteren davon auszugehen, dass der Bedarf in Bezug auf psychotherapeutische 

Unterstützung nach den Aufräumarbeiten weiterhin existieren wird. Daher sollte dringend 

überlegt werden, ob die Finanzierung der Soforthilfe in den OEG-TA sich auch über das 

Jahr 2022 erstrecken könnte.  

Bereits ergriffene und zukünftig abzuleitende Maßnahmen 

Beim sich zeigenden Bedarf muss nach erforderlichen Akutmaßnahmen sowie mittel- 

und langfristigen Maßnahmen unterschieden werden. 

                                           

3 Antragstellung und Abrechnung der psychotherapeutischen Beratung und Frühintervention in den Traumaam-

bulanzen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) erfolgen über den LVR-FB 54 (Soziales Entschädigungs-
recht).  
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/opfervongewalttaten/opfer_von_gewaltta-
ten.jsp 

4OEG-TA im Bereich des LVR: https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/leistun-

gen/traumaambulanzen/traumaambulanzen.jsp 

https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/opfervongewalttaten/opfer_von_gewalttaten.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/opfervongewalttaten/opfer_von_gewalttaten.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/leistungen/traumaambulanzen/traumaambulanzen.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/leistungen/traumaambulanzen/traumaambulanzen.jsp
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Über die Information und Sensibilisierung der OEG-TA hinaus wurden in den LVR-Kliniken 

etliche weitere Sofortmaßnahmen ergriffen (z. B. Prüfungen zu Aufnahmekapazitäten be-

handlungsbedürftiger Personen aus den Krisengebieten, Bildung klinikinterner Arbeitsgrup-

pen zur psychotherapeutischen Soforthilfe). Vor allem seitens der LVR-Kliniken Bonn, Dü-

ren und Köln wurden zum einen Angebote zur Unterstützung und Kooperation an die Ver-

sorgungsstrukturen vor Ort gerichtet (Kommunen, Fachkliniken, Niedergelassene, Weißer 

Ring, Frauenhäuser, etc.), Helfer*innen z.B. durch das Angebot von Räumlichkeiten und 

Behandlungskapazitäten unterstützt, aber auch die Zusammenarbeit mit vor Ort tätigen 

Fachleuten und Netzwerken zur psychotraumatologischen Akutversorgung gesucht.  

Als ein wichtiges Thema muss neben der Versorgung von direkt betroffenen Menschen der 

sich weiterhin abzeichnende Bedarf der psychotraumatologischen Hilfe für (traumatisierte) 

Helfer*innen genannt werden. Zu berücksichtigen sind jedoch ebenfalls weitere Gruppen 

von Betroffenen, die durch bisherige Konzepte wahrscheinlich nicht oder nicht ausreichend 

versorgt werden können, zum Beispiel die geistig behinderten Kund*innen des LVR-Ver-

bundes Heilpädagogischer Hilfen, aber auch geflüchtete Menschen: Hinweise auf mutter-

sprachliche Angebote oder den im LVR möglichen Einsatz von Sprach- und Integrations-

mittler*innen (SIM)5 werden noch deutlicher kommuniziert. 

Nach einer Anfrage aus dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 

NRW (MAGS), konkret aus dem Referat für Rettungswesen, werden Fachkräfte des LVR-

Klinikverbunds aktuell in die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) des Kreises Euskir-

chen eingebunden, von wo aus ein weiterhin hoher und aus eigenen Kräften nicht (mehr) 

zu deckender Bedarf kommuniziert wurde.  

Weiterhin wurde seitens des Dezernats 8 (FB 84) am 14. September 2021 in Kooperation 

mit den Sozialpsychiatrischen Kompetenzzentren Migration (SPKoM) und der Abteilung für 

Psychosomatik und Psychotraumatologie der LVR-Klinik Köln eine Online-Veranstaltung für 

die Mitarbeitenden der Sozialpsychiatrischen Zentren im Rheinland angeboten, die zum 

einen Informationen zu Akuttraumatisierungen beinhaltete, zum anderen den aktuellen 

Bedarf der Kolleg*innen in den (betroffenen) Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ) an Un-

terstützung, Netzwerkaktivitäten und Fortbildung erfassen sollte.  

Um die Nutzung der Soforthilfe einschätzen zu können, wird in Kooperation zwischen Dez. 

8 (84.20) und Dez. 5 (54.40) im November 2021 eine Veranstaltung für die OEG-TA im 

LVR-Klinikverbund durchgeführt, in der die Inanspruchnahmen ausgewertet werden. Die 

Erfahrungen mit der Soforthilfe für Flutopfer sollen ausgetauscht werden, wobei es primär 

um fachliche Aspekte, aber auch um Zugang und Erreichbarkeit der Betroffenen gehen soll. 

Perspektivisch soll überprüft werden, ob eine Vernetzung vorhandener Ressourcen mittels 

einer flexiblen Struktur geschaffen werden sollte, die bei evtl. zukünftigen Großschadenla-

gen aktiviert werden kann.  

Bei der Konzeption sinnvoller neuer Hilfsangebote für die Zukunft könnte dem LVR eine 

wichtige Rolle zukommen. Zum einen gilt es, die LVR-eigenen Fachstellen (wie z.B. die 

                                           

5 https://klinikverbund.lvr.de/de/nav_main/beruns/lvr_kompetenzzentrum_migration/arbeitshilfen/arbeitshil-

fen.html 
https://www.lvr.de/de/nav_main/kliniken/verbundzentrale/frderundmodellprojekte/frderprogramme/sim_foer-
derung_im_spz/sim_foerderung_im_spz_1.jsp 

https://klinikverbund.lvr.de/de/nav_main/beruns/lvr_kompetenzzentrum_migration/arbeitshilfen/arbeitshilfen.html
https://klinikverbund.lvr.de/de/nav_main/beruns/lvr_kompetenzzentrum_migration/arbeitshilfen/arbeitshilfen.html
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OEG-TA) zu vernetzen, aber auch Fachleute aus der Region zusammenzubringen und ko-

ordinierte Konzepte zur Unterstützung der Flutopfer sowie der Helfenden zu entwickeln. 

Mit entsprechend zu schaffenden Strukturen könnte es dem LVR gelingen, schneller und 

näher an betroffene Menschen heranzukommen.  

Hierbei muss insbesondere eine Verknüpfung mit den Ersthelfern (Rettungsdienste, Feu-

erwehr, Polizei) und Angeboten der PSNV (verschiedene Träger wie z.B. Caritas, Diakonie 

und DRK) erreicht werden, die den Erst- und Zweitkontakt mit Betroffenen bei Großscha-

denslagen erbracht haben. Die OEG-TA können hingegen schwerpunktmäßig für die Wo-

chen und Monate nach einem solchen Ereignis Unterstützung bieten. Aus Sicht der PSNV 

besteht hier eine Versorgungslücke. Über die Verknüpfung der Bereiche könnte (unabhän-

gig von Hochwasser oder Terror) eine zeitlich abstufte und bedarfsorientierte Hilfe erfolgen, 

so dass gerade in sehr schwierigen und chaotischen Situationen auf bestehende Koopera-

tionen und klare Ansprechpartner zurückgegriffen werden könnte.  

Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass die OEG-TA zwar Fachstellen für die 

psychotherapeutische Erstversorgung traumatisierter Menschen sind, die Zuständigkeit je-

doch auf Opfer von auf deutschem Boden begangener Gewalttaten begrenzt ist. Dies 

schließt zurzeit den regelhaften Zugang z. B. für Opfer von Naturkatastrophen, aber auch 

für in ihrem Herkunftsland traumatisierte geflüchtete Menschen aus. Die Soforthilfe für 

Flutopfer über die OEG-TA wurde im Juli innerhalb weniger Tage aufgebaut, sodass sich 

die Frage einer dauerhaften Institutionalisierung zunächst nicht gestellt hatte. Der Ad-hoc-

Charakter der unbürokratischen Soforthilfe zeigt sich u.a. darin, dass die Mittel für die 

Hochwasserhilfe sachfremd aus dem OEG-Titel des Landes gebucht werden.  

Unstrittig ist allerdings, dass sich die psychotraumatologische Fachkompetenz in den LVR-

Traumaambulanzen bündelt. Eine Ausweitung des „Instruments“ Traumaambulanz kann 

jedoch nur erfolgen, wenn geklärt ist, wer die Kosten trägt und welche Personalausstattung 

erforderlich ist. Hierbei stellt sich auch die Frage, ob vorrangige Kostenträger eintreten 

müssen (u.a. Berufsgenossenschaft, Krankenkasse, Sozialamt bei Geflüchteten). An dieser 

Stelle zeichnet sich ein umfassender Abstimmungsbedarf ab.  

 

3.2 Kulturbereich  

Historische Bausubstanz und ihre Ausstattung, darunter vielfach auch Baudenkmäler sowie 

Bodendenkmäler, Archive und Museen sind in Folge des den Starkregenereignissen folgen-

den Hochwassers zum Teil stark beschädigt worden.  

Die Fachdienststellen des LVR-Kulturdezernates haben sich wie folgt an den Erfassungs-, 

Sicherungs- und Schutzmaßnahmen vor Ort sowie an den ersten Überlegungen zu künfti-

gen Konsequenzen beteiligt: 

 

Baudenkmäler 

Die Auswirkungen des Hochwassers auf die Baudenkmäler sind örtlich verschieden, je 

nachdem, ob das Hochwasser langsam angestiegen und „nur“ in Keller und zumeist Erd-
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geschosse eingedrungen ist, oder ob es in einem reißenden Strom durch Straßen und Gas-

sen geflossen ist und durch mitgeführte PKW, Öltanks u.v.m. Fundamente unterspült, 

Wände weggerissen oder Löcher in die Außenwände geschlagen hat. 

Das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland (LVR-ADR) hat erste Beratungshilfe unmit-

telbar nach dem Flutereignis telefonisch geleistet, sofern die vor Ort zuständigen Unteren 

Denkmalbehörden (UDB) überhaupt technische Infrastruktur nutzen konnten. Die Erst-

kommunikation erfolgte z. T. über private Handy- und Internetanschlüsse. Erst seit Anfang 

August 2021 sind vereinzelte Dienstreisen in die betroffenen Orte wieder möglich. 

Da sich die Anfragen zum Umgang mit den Baudenkmälern bei den Aufräumarbeiten äh-

neln, hat das LVR-ADR innerhalb der ersten Woche Fachinformationen und erste Hilfestel-

lungen schriftlich in Checklisten zusammengetragen und auf der Internetseite des Amtes 

sowie per Email veröffentlicht. Als Hilfe zur Selbsthilfe wurden Informationen und fachlicher 

Rat zu Sofortmaßnahmen für bewegliches sowie baugebundenes Kunst- und Kulturgut und 

zur Gebäudetrocknung entwickelt. Die Informationen richten sich in erster Linie an Untere 

Denkmalbehörden, können aber gleichermaßen von Denkmaleigentümer*innen abgerufen 

werden und sind grundsätzlich auch anwendbar für alle historischen Gebäude.  

Verschiedene Fachinformationen und Hinweise sollen helfen, die ohnehin schon geschädig-

ten Objekte durch unsachgemäße Behandlung möglichst nicht weiter zu beeinträchtigen. 

Diese können unter folgendem Link im Internet abgerufen werden: 

Hochwasser 2021 - Handlungshinweise für Sofortmaßnahmen an hochwassergeschädigten 

Bauten und Kunst- und Kulturgut (PDF, 179 KB) 

Die vom LVR-ADR zusammengetragenen Informationen wurden der Denkmalpflege des 

LWL, der Landschafts- und Baukultur und der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-

Pfalz zur Verfügung gestellt. Trotz vorangegangener Flutkatastrophen in den östlichen Bun-

desländern an Oder und Elbe oder in Bayern gibt es bisher keine bundesweit der Denkmal-

pflege zur Verfügung stehenden Informationen zu Sofortmaßnahmen. Das LVR-ADR bün-

delt daher nun die Checklisten und schreibt diese fort, um sie künftig auch zusammen mit 

einem zu entwickelnden Katastrophenplan für Denkmäler über die Vereinigung der Lan-

desdenkmalpfleger bereit zu stellen. 

Ein vom LVR-ADR erstelltes Formular zur Schadenserfassung soll ferner dabei unterstüt-

zen, Schäden an Denkmälern grob zu erfassen und den Zustand des Denkmals zu doku-

mentieren, ohne dass anstehende Erlaubnis- und andere Verfahren schon mitgedacht wer-

den. Das LVR-ADR reagierte damit schnell auf Anfragen aus betroffenen Kommunen im 

Rhein-Erft-Kreis und im Kreis Euskirchen.  

Die Dokumentation bildet dabei den ersten Ansatzpunkt für anstehende Maßnahmen und 

kann ebenso zur Vorlage bei Versicherungen genutzt werden. Die Schadensdokumentation 

ist für die UDB aber auch wichtig, um für die laufenden Beratungen zum Bund-Länder-

Programm für Wiederaufbaumaßnahmen Kostenschätzungen für den Bedarf für Denkmäler 

ermitteln zu können. 

Das LVR-ADR bietet den Unteren Denkmalbehörden (UDB) an, das Erfassungsformular bei 

Bedarf individuell anzupassen. Das Formular steht im Internet unter folgendem aktuali-

sierten Link zur Verfügung: 

https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/sonstiges/hochwasser/Hochwasser2021_HinweiseADR_Zusammenfassung_2021-08-10.pdf
https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/sonstiges/hochwasser/Hochwasser2021_HinweiseADR_Zusammenfassung_2021-08-10.pdf
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https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/sonstiges/hochwasser/Vorlage_Erfas-

sungsbogen_Hochwasserschaeden_12.08.2021.pdf 

Da eine aufsuchende Beratung vor Ort aufgrund der Aufräumarbeiten zunächst regional 

vielfach noch nicht möglich war, hat das LVR-ADR den UDB und die Oberen Denkmalbe-

hörden (ODB) eine digitale Hochwasser-Beratung angeboten, um möglichst rasch und 

unkompliziert in fachlichen Fragen zu unterstützen. Außerdem konnten auf diese Weise 

alle UDB und ODB erreicht werden, was mit einer analogen Veranstaltung in der kurzen 

Zeit nicht möglich gewesen wäre. 

Die erste Beratung fand mit rd. 50 Kolleg*innen aus den UDB und ODB statt, was den 

großen Bedarf an fachlicher Beratung durch das LVR-ADR verdeutlicht. Die digitale Bera-

tung wurde daraufhin bis auf Weiteres mit einem wöchentlichen Treffen donnerstags um 

14 Uhr, verstetigt. Der Teilnehmendenkreis hat sich zwar zwischenzeitlich verkleinert, die 

stark betroffenen Unteren Denkmalbehörden nehmen das Format aber nach wie vor gerne 

an. Dabei werden praktische Hilfen und Lösungsansätze vorgestellt und diskutiert, Infor-

mationen ausgetauscht und insbesondere Fragen zu konkret anstehenden Maßnahmen o-

der Problemfeldern fachlich beraten. Zunehmend spielen auch Fragen zu Fördermöglich-

keiten für den Wiederaufbau eine Rolle, die durch die ebenfalls teilnehmenden Bezirksre-

gierungen beantwortet werden. Die Sprechstunde wurde auf Wunsch der UDB auf die kirch-

lichen Bauämter ausgeweitet. Allen Beteiligten wurde per Email ein Einwahllink zuge-

schickt. Alle fachlich diskutierten Fragen und Antworten sammelt und schreibt das LVR-

ADR in einem Dokument auf der Internetseite fort. Damit haben alle Interessierten oder 

Kolleg*innen aus UDB und ODB, die nicht an der Besprechung teilnehmen können, die 

Möglichkeit, von diesen fachlichen Ergebnissen zu profitieren. Zudem wird der fachliche 

Austausch zur ständigen Fortschreibung der Checklisten und Hinweise genutzt (nachfol-

gend der aktualisierte Internet-Link). 

https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/sonstiges/hochwasser/FAQ-Hochwas-

sersprechstunde_ADR_2021-09-02.pdf 

Seit Anfang September ist das LVR-ADR zusätzlich mit einem Hochwasser-Infomobil 

wöchentlich vor Ort in den von der Flut besonders stark betroffenen Gebieten. Dabei bietet 

das LVR-ADR mit einem wechselnd besetzten, interdisziplinären Expert*innen-Team aus 

Kunsthistoriker*innen, Architekt*innen und Restaurator*innen fachlichen Rat all denjeni-

gen an, die das Amt an den mit den Unteren Denkmalbehörden abgestimmten Standorten 

aufsuchen. 

An folgenden Standorten wurde bisher eine Beratung für Denkmaleigentümer*innen und 

Besitzer*innen von Gebäuden mit historischer Bausubstanz angeboten: 

 Mittwoch, 01. September 2021: Bad Münstereifel, Kernstadt 

 Mittwoch, 08. September 2021: Bad Münstereifel, Kernstadt und Iversheim 

 Mittwoch, 15. September 2021: Schleiden, Denkmalbereich Olef 

 Mittwoch, 22. September 2021: Stolberg, Kaiserplatz 

 

 

https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/sonstiges/hochwasser/Vorlage_Erfassungsbogen_Hochwasserschaeden_12.08.2021.pdf
https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/sonstiges/hochwasser/Vorlage_Erfassungsbogen_Hochwasserschaeden_12.08.2021.pdf
https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/sonstiges/hochwasser/FAQ-Hochwassersprechstunde_ADR_2021-09-02.pdf
https://denkmalpflege.lvr.de/media/denkmalpflege/sonstiges/hochwasser/FAQ-Hochwassersprechstunde_ADR_2021-09-02.pdf
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 Mittwoch, 29. September 2021: 

 10.00 - 12.00 Uhr: Gilsdorf, Pescher Str. 24, Dorfplatz, Brücke 

 14.00 - 17.00 Uhr: Arloff, Brücke, Bachstraße/Holzgasse 

Die Betroffenen können sich umfassend zu Maßnahmen an der historischen Bausubstanz 

informieren. Die Beratung ist kostenlos. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erfor-

derlich. 

Bodendenkmäler 

Um die Rettungs- und Aufräumarbeiten nicht zu beeinträchtigen, hat das LVR-Amt für Bo-

dendenkmalpflege im Rheinland (LVR-ABR) bisher mit zwei Ausnahmen von vor-Ort-Bege-

hungen im Hochwassergebiet abgesehen, zumal ein Zugang teilweise gar nicht möglich 

war. Daher ist der Erhaltungszustand der betroffenen Bodendenkmäler mehrheitlich un-

klar. Befürchtet werden Schäden an der römischen Eifelwasserleitung von Nettersheim 

nach Köln, so z.B. am Grünen Pütz in Nettersheim, an der Brunnenstube in Mechernich-

Kalmuth und dem Sammelbecken in Mechernich-Eiserfey. 

Vor Ort überprüft wurde die römische Kalkbrennerei in Bad Münstereifel-Iversheim, die 

zum neu ernannten UNESCO-Welterbe Niedergermanischer Limes zählt. Diese ist von der 

Unwetterkatastrophe nicht betroffen. Für ein Teilstück der römischen Eifelwasserleitung 

bei Mechernich-Vollem musste ein Schaden festgestellt werden, die Kosten für die Wieder-

herstellung werden derzeit ermittelt. 

Sicher ist, dass es im Bereich des eingetragenen Bodendenkmals Burg Blessem durch das 

Wegrutschen von Erdbereichen zur teilweisen Zerstörung und zur Freilegung von archäo-

logischen Befunden gekommen ist. 

Die Bauleitplanung des LVR-ABR hat am 21. Juli 2021 die von Überschwemmungen be-

troffenen Kommunen angeschrieben und darum gebeten, im Zuge planbarer Sicherungs-

/Aufräum- oder Reparaturarbeiten im Bereich eingetragener Bodendenkmäler die Abstim-

mung mit dem LVR-ABR zu suchen. 

Geplant und mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 

Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) vereinbart ist die Erstellung eines Schadenskatas-

ters, wobei eine Förderung über den Wiederaufbaufonds des Landes in Aussicht gestellt 

wurde und die Hoffnung besteht, dass auch vorgreifende archäologische Untersuchungen 

förderfähig sind. So könnten dann mögliche bodendenkmalpflegerische Maßnahmen, die 

im Zusammenhang mit Wiederaufbaumaßnahem nötig werden, durch die Eigentümer zur 

Förderung ggf. beantragt werden.  

Zudem unterstützt die Restaurierungswerkstatt des LVR-LandesMuseums Bonn die vom 

Hochwasser stark betroffene Außenstelle Nideggen des LVR-Amtes für Bodendenkmal-

pflege bei der Sicherung betroffener Fundkomplexe. 

Museen 

Die LVR-Museumsberatung hat in Abstimmung mit dem LWL-Museumsamt sowie dem Mu-

seumsverband Rheinland-Pfalz die Anzahl der betroffenen Museen sowie das Ausmaß der 
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Schäden ermittelt. Die gebündelten Informationen werden dem Ministerium für Kultur und 

Wissenschaft des Landes NRW (MKW) zur Bestandsaufnahme der Flutschäden zur Verfü-

gung gestellt. 

Es erfolgte ein Aufruf zur Meldung von Schäden über vorliegende Mail-Verteiler an Museen 

(sowie Museumsbesucher*innen), um eine möglichst breite Kommunikation zu ermögli-

chen, die den Ausfall von musealer Telekommunikation im Havarie-Fall kompensieren 

sollte: https://www.lvr.de/de/nav_main/derlvr/presse_1/pressemeldungen/press_re-

port_285632.jsp 

Von einer Bereisung der betroffenen Gebiete wurde seitens der Museumsberatung seiner-

zeit Abstand genommen, um Personenrettungs- sowie Sicherungs- und Räumungsmaß-

nahmen nicht zu behindern. Auf Anfrage des Schleifermuseums Balkhauser Kotten in So-

lingen hat inzwischen am 18. August 2021 ein erster Beratungstermin vor Ort stattgefun-

den. Der Balkhauser Kotten e. V. hat infolge der Hochwasserkatastrophe schwere Schäden 

am Museumsgebäude, an der Ausstellung und den Objekten sowie auf dem Gelände zu 

verzeichnen. 

In den Mails an den Fachverteiler erfolgte die Kommunikation einer zentralen Mail-

Adresse. https://www.lvr.de/de/nav_main/derlvr/presse_7/newsletter/newslet-

ter_286086.jsp 

Auf den Internetseiten der LVR-Museumsberatung wurde zudem eine Sonderseite zur „Flut 

2021“ mit Informationen und Links eingerichtet:  

https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/berdasdezernat_1/frderungen/museumsbera-

tung/flutkatastrophe_2021/inhaltsseite_289.jsp 

In Nordrhein-Westfalen waren nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 

und Katastrophenhilfe (BBK) 23 Städte und Landkreise von den Überschwemmungen be-

troffen, davon 16 im Rheinland. In diesen 16 Städten und Landkreisen befinden sich (er-

mittelt auf der Basis von www.RheinischeMuseen.de) insgesamt 255 Museen. 

Aktuell haben sich bei der LVR-Museumsberatung 25 betroffene Museen gemeldet, darin 

enthalten sind auch Schadensmeldungen zum Unwetter aus Städten und Landkreisen, die 

nicht vom BBK gelistet wurden. Hierbei summieren sich direkte Rückmeldungen auf die 

Aufrufe mit ermittelten Schadensfällen durch Direkt-Kontakte zu Museen sowie durch ein 

Monitoring von Presse- und Social Media-Meldungen.  

 Bislang ist lediglich eine konkrete Anfrage für einen Termin vor Ort eingegangen. 

 Kontakte, Bedarfsklärungen und Informationsweitergaben erfolgen weitestge-

hend per Mail. 

 Die Internetseite zur Flut wird weiterhin aktualisiert. 

 

Archive 

Die Gesamtkosten für alle Maßnahmen, die für die Rettung und dauerhafte Erhaltung des 

geschädigten Archivguts im Zuständigkeitsbereich des LVR-Archivberatungs- und Fortbil-

https://www.lvr.de/de/nav_main/derlvr/presse_1/pressemeldungen/press_report_285632.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/derlvr/presse_1/pressemeldungen/press_report_285632.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/derlvr/presse_7/newsletter/newsletter_286086.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/derlvr/presse_7/newsletter/newsletter_286086.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/berdasdezernat_1/frderungen/museumsberatung/flutkatastrophe_2021/inhaltsseite_289.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/berdasdezernat_1/frderungen/museumsberatung/flutkatastrophe_2021/inhaltsseite_289.jsp
http://www.rheinischemuseen.de/
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dungszentrums (LVR-AFZ) erforderlich sind, werden auf ca. 60 bis 70 Millionen Euro ge-

schätzt. Darin sind die Kosten für den Bau neuer Gebäude bzw. die Adaption bestehender, 

deren Sanierung und die Einrichtung neuer Archivräume noch nicht enthalten.  

Stark durch das Hochwasser betroffen sind die Kommunalarchive in Stolberg, Kall, Bad 

Münstereifel, Eschweiler und Leichlingen, ebenso das Archiv des Nationalparks Eifel in 

Schleiden-Gemünd, das Archiv der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) 

in Düsseldorf und das Stadtmuseum Euskirchen. In Rheinbach und Swisttal sind große 

Teile der Registratur in den Rathäusern geschädigt worden. Weitere Archive und Registra-

turen wie Langerwehe, Rösrath und Overath waren ebenfalls betroffen, konnten aber nach 

telefonischer Beratung des LVR-AFZ die erforderlichen Maßnahmen mit eigenen Kräften 

vor Ort durchführen. 

Ebenfalls durch die Unwetter betroffen sind einige katholische und evangelische Gemein-

dearchive. Archivar*innen des Historischen Archivs des Erzbistums Köln, des Bischöflichen 

Diözesanarchivs Aachen und des Archivs der Evangelischen Landeskirche im Rheinland 

konnten mit Helfenden vor Ort die Schäden meist selbst beheben und große Teile des 

Archivguts sichern. Das LVR-AFZ tauscht sich seit den Unwettern mit den kirchlichen Ar-

chiven über die aktuelle Lage aus. 

Das LVR-AFZ hat bereits am 15. Juli 2021, dem Tag nach der Katastrophe, per E-Mail 

Kontakt mit den Archiven in seinem Zuständigkeitsbereich aufgenommen, umfangreiche 

Informationen für den Katastrophenfall gegeben und seine Hilfe vor Ort angeboten.  

Zudem wurde eine Servicenummer eingerichtet und kommuniziert, unter der das LVR-

AFZ in den kommenden Tagen, auch am Wochenende, dauerhaft telefonisch erreichbar 

war (Zentrale Rufnummer: 02234 9854-225; Link: https://afz.lvr.de/de/presse/mel-

dung/meldung_16448.html).  

Von Seiten des LVR-AFZ wurde telefonisch Kontakt zu den kommunalen Archiven im Scha-

densgebiet aufgenommen. Die Kontaktaufnahme gestaltete sich allerdings an einigen Or-

ten wegen des Zusammenbruchs der Telefonverbindungen zunächst schwierig, sodass zu 

einigen Archiven bzw. zuständigen Verwaltungen erst im Laufe der folgenden Woche ein 

Kontakt hergestellt werden konnte.  

Das LVR-AFZ organisierte auch den Transport und die vorübergehende Lagerung des Ar-

chivguts in einem Kühlhaus in Troisdorf. Dort können die Unterlagen bis zur weiteren kon-

servatorischen Bearbeitung eingefroren gelagert werden.  

Die Mitarbeiter*innen des LVR-AFZ leisteten vor Ort in den Archiven Hilfe bei der Bergung 

von Archivgut. Bis zum 3. August 2021 waren täglich, auch an den Wochenenden, vier bis 

fünf Teams mit zwei bis vier Personen im Einsatz in Archiven, die besonders schwer be-

troffen waren. Die Koordinierung der Einsätze der Teams des LVR und eines Teams des 

Landesarchivs wurde vom LVR-AFZ übernommen. 

Die Leitung der Einsätze vor Ort wurde nach Möglichkeit von den örtlichen Archivfachkräf-

ten übernommen. Wo dies nicht möglich war, leiteten die Teams des LVR-AFZ die Einsätze, 

an denen sich neben Mitarbeiter*innen der jeweiligen Verwaltungen auch zahlreiche Frei-

willige und Angehörige von Feuerwehr, THW und Bundeswehr beteiligten.  

Die Einsatzorte waren: Stolberg, Bad Münstereifel, Kall, Schleiden-Gemünd, Eschweiler, 

https://afz.lvr.de/de/presse/meldung/meldung_16448.html
https://afz.lvr.de/de/presse/meldung/meldung_16448.html
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Rheinbach, Euskirchen, Swisstal und Leichlingen. Die Einsatzteams haben die Bergung der 

Archive i.d.R. bis zu ihrem Abschluss angeleitet oder begleitet. So konnte eine sach- und 

fachgerechte Erstversorgung der durch Wasser, Schlamm, Fäkalien und andere Schad-

stoffe geschädigten Bestände sichergestellt werden. Die geborgenen Unterlagen wurden 

vor Ort soweit möglich geglättet und mit klarem Wasser vom gröbsten Schmutz gereinigt, 

in Stretchfolie eingewickelt und zum Abtransport in das Kühlhaus in Troisdorf vorbereitet. 

Die Einsätze der Teams in den geschädigten Archiven konnten am 3. August 2021 abge-

schlossen werden.  

Das LVR-AFZ hat in einem derzeit leerstehenden Gebäude in Brauweiler ein provisorisches 

Reinigungszentrum und Zwischenlager eingerichtet, in dem besonders anspruchsvoll zu 

bearbeitende Unterlagen (v.a. Urkunden und Pläne) vorgereinigt und zum Trocknen aus-

gelegt worden sind. Auch werden hier Unterlagen zum Einfrieren und Transport nach Trois-

dorf vorbereitet. Die entsprechenden Arbeiten sind inzwischen erfolgreich abgeschlossen 

worden. Die erstversorgten Archivalien lagern bis auf Weiteres im Gebäude, da die Maga-

zinkapazitäten der Kommunalarchive derzeit nicht genutzt werden können. 

In Zusammenarbeit mit dem LVR-Archiv- und Fortbildungszentrum werden vom LVR-Lan-

desMuseum Bonn ebenfalls archivalische Konvolute aus kleineren Archiven zur Lagerung 

und Gefriertrocknung aufgenommen. 

Derzeit werden drei weitere Palettenstellplätze in der Gefrierkammer vorgehalten. Es be-

steht ein ständiger Austausch, um die Kapazitäten zur Aufnahme von weiterem Archivgut 

zu steuern.  

Nach der Erstversorgung sind folgende weitere Maßnahmen zur Rettung der Archive erfor-

derlich (in chronologischer Reihenfolge): Lagerung in Kühlhäusern vor der Gefriertrock-

nung, Gefriertrocknung der gesamten Bestände, Zwischenlagerung des getrockneten Ar-

chivguts in anzumietenden Ausweichmagazinen, Reinigung und konservatorische Nachbe-

arbeitung der getrockneten Bestände, Archivarische Nachbearbeitung (Neuordnung / Neu-

verzeichnung / Verpackung).  

Die Aufwände / Kosten sind neben der Menge der zu versorgenden Unterlagen von den 

unterschiedlichen Archivaliengattungen abhängig.   

Umfang an zu versorgenden Akten/Unterlagen: 

1. Akten / Unterlagen in Standard-Archivkartons: 

Geschädigt sind ca. 3.000 lfm Archivgut, was etwa 30.000 Archivkartons entspricht. 

Erforderlich sind Trockenreinigung, Umbettung und eine – je nach Schadensgrad 

mehr oder weniger aufwändige – restauratorische Bearbeitung zur Behebung der 

Schäden.  

2. Sonstiges Archivgut: 

Diese Überlieferungen sind i.d.R. von besonderer historischer Bedeutung. Hierzu 

gehören Urkunden, Karten, Pläne, Fotos und AV-Material. Erforderlich ist die kon-

servatorische Bearbeitung durch Restaurierungsfachkräfte. Für eine Urkunde liegt 

die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei etwa drei Stunden. Bei Fotos kommt üb-

licherweise zu den Rettungsmaßnahmen der Originale noch die Digitalisierung 

hinzu.  
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Die Angebote des LVR-AFZ wurden von den betroffenen Archiven und Verwaltungen sehr 

gut und dankbar angenommen. Die Organisation und die Pläne des LVR-AFZ für Katastro-

phenfälle haben sich im Ernstfall bewährt. Das LVR-AFZ steht daher weiterhin als An-

sprechpartner für die Rettung von Archivgut zur Verfügung (Kontakt: 02234 9854-225). 

Das Merkblatt zur Behandlung von wassergeschädigtem Archivgut ist im Internet unter 

folgendem Link zu finden:  

Bergung und Erstversorgung von wassergeschädigtem Archiv- und Bibliotheksgut  

Die Förderung von Kosten für die Wiederherstellung des Archivguts und die Neueinrichtung 

von Archivräumlichkeiten wird über die Wiederaufbauhilfe für kommunale Infrastruktur des 

Landes NRW erfolgen. Die betroffenen Kommunen und sonstigen Archivträger sind dazu 

aufgefordert entsprechende Anträge beim Land NRW zu stellen. Das LVR-AFZ wird die 

Kommunen zeitnah darüber informieren und eine enge fachliche Begleitung der erforderli-

chen Maßnahmen im Rahmen der Archivberatung anbieten. 

 

3.3 Kinder- und Jugendhilfebereich 

Wie unter Punkt 2.4 bereits ausgeführt, unterstützt der LVR die Kindertageseinrichtungen 

unbürokratisch und aktiv dabei, kurzfristige Ausweichlösungen zu finden, indem Über-

gangslösungen bei Zustimmung des Trägers, der örtlichen Jugendämter und des Brand-

schutzes beim Landesjugendamt formlos beantragt und von dort bestätigt werden. Die 

durch das Landesjugendamt erfolgende Beratung und Prüfung vor Ort für längerfristige 

Auslagerungen wurde ebenfalls erwähnt. Betriebserlaubnisse für längerfristige Ausweich-

standorte werden zunächst für ein Jahr befristet, soweit die Mindeststandards für die Kin-

dertagesbetreuung erfüllt sind. Eine Verlängerung ist auf Antrag möglich, soweit die Situ-

ation dies erfordert. Einige Betriebserlaubnisse zu Ausweichlösungen wurden bereits ge-

nehmigt, weitere befinden sich zurzeit in der Prüfung. Die Fachberatungen unterstützen 

die betroffenen Träger und Jugendämter aktiv durch Beratung. 

In den Kindertageseinrichtungen finanziert das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie 

als Träger von Eingliederungshilfeleistungen Leistungen für Kinder mit (drohender) 

Behinderung entweder über die freiwillige, aber auslaufende Förderung FInK oder die 

Basisleistung I nach dem SGB IX. Darüber hinaus finanziert der LVR ebenfalls auslaufend 

sogenannte heilpädagogischen Gruppen und Einrichtungen exklusiv für Kinder mit (dro-

hender) Behinderung über Leistungsentgelte. Auch für die Eingliederungshilfeleistungen in 

Kindertageseinrichtungen gilt, dass hier keine Rückforderungen gestellt werden, wenn die 

Angebote der Kindertagesbetreuung aufgrund der Flutkatastrophe nicht erbracht werden 

können. Außerdem ist davon auszugehen, dass auch für inklusive und heilpädagogische 

Kindertageseinrichtungen Ausweichquartiere gefunden werden müssen, so unter anderem 

in zwei LVR-Förderschulen, die dankenswerterweise kurzfristig Platz zur Verfügung gestellt 

haben. 

Anders sieht es u.U. bei entgeltfinanzierten Einrichtungen der Frühförderung (Interdiszip-

linäre Frühförderung, heilpädagogische Frühförderung, heilpädagogische Leistungen) aus. 

Es fehlt zurzeit aufgrund der immer noch chaotischen Zustände vor Ort ein Überblick, ob 

entsprechende Einrichtungen von der Flutkatastrophe derart betroffen sind, dass sie ihre 

https://www.museumsverband-rlp.de/fileadmin/user_upload/Verbandsseite/210720_screenbook_erstversorgung_1-2013.pdf
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Arbeit womöglich vollständig einstellen mussten/müssen oder ggfs. nur geringen Sach-

schaden im Keller oder Erdgeschoss zu beklagen haben, der ggf. von Versicherungen oder 

mit Hilfe des Ausgleichsfonds von Bund und Land abgesichert werden kann.  

Das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie bemüht sich derzeit, einen Gesamtüberblick 

in Zusammenarbeit mit den Trägern und Einrichtungen sowie den örtlichen Behörden zu 

erarbeiten und wird auf dieser Grundlage entsprechende Maßnahmen in Zusammenarbeit 

mit dem LVR-Dezernat Soziales beraten.   

Unter Punkt 2.4 wurde für den Bereich der Heimaufsicht über stationäre und teilstatio-

näre Einrichtungen der Erziehungshilfe bereits über die heterogenen Schadensbilder infor-

miert. Seitens der Fachberatungen der Heimaufsicht werden die betroffenen Träger und 

Jugendämter weiterhin aktiv beraten. Über die nunmehr laufenden Sanierungs- und Reno-

vierungsarbeiten stehen die Träger mit der Fachberatung im Austausch. Bis zum Abschluss 

dieser Arbeiten sind lösungsorientierte und unbürokratische Entscheidungen (z.B. Überbe-

legungen oder befristete Genehmigungen zur Nutzung weniger geeigneter Immobilien) ge-

troffen worden.  

Das Landesjugendamt befindet sich hinsichtlich der Jugendförderung und Finanzierung 

der Hochwasserschäden in einem intensiven Dialog mit dem MKFFI. Das Landesjugendamt 

setzt sich hier besonders dafür ein, dass - in Analogie zur Corona-Pandemie - ein Verfahren 

geschaffen wird, das größtmögliche Kostenanerkennungen und Flexibilität für die Träger 

und Bewilligungsbehörden vorsieht. Darüber hinaus besteht Einigkeit mit dem MKFFI, dass 

Doppel- oder Dreifachabfragen durch Ministerien möglichst vermieden werden sollen, um 

den Ressourceneinsatz zu minimieren. Das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ ist 

zudem eine zusätzliche Finanzierungshilfe. 

 

3.4 Inklusionsamt 

Wie unter Punkt 2.3 ausgeführt, besteht für die Nordeifel-Werkstätten (NEW) infolge des 

Hochwassers eine akute Problemlage. Hier gibt es grundsätzlich die Möglichkeit der insti-

tutionellen Förderung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe. Eine solche Förderung würde bei 

Bedarf in enger Abstimmung des Dezernates 5 mit dem Dezernat 7 erfolgen. 

Der Nahversorgungsmarkt NimmEssMit im Zentrum von Bad Münstereifel wurde im Zuge 

des Hochwassers komplett zerstört. Überlegt wird, diesen im Zuge des Wiederaufbaus kon-

zeptionell in ein Inklusionsunternehmen umzuwandeln und den Neubau mit Ausgleichsab-

gabemitteln zu ermöglichen.  

Zu den NEW gehört bereits ein Inklusionsunternehmen, die EuLog Service gGmbH, einer 

deren Busse durch die Flut komplett zerstört wurde. Auch hier ist eine kurzfristige Unter-

stützung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für eine Neubeschaffung ermöglicht worden. 

Weitere Inklusionsbetriebe im Rheinland (z.B. Haus Müngsten, Wildpark Reuschenberg) 

sind ebenfalls durch Flutereignisse betroffen - die Höhe der Schäden können allerdings 

noch nicht genau beziffert werden. Das LVR-Inklusionsamt ist mit den Geschäftsführer*in-

nen im Gespräch und hat Hilfen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe in Aussicht gestellt. 
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Im Bereich der Einzelförderung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Menschen mit Be-

hinderung sind ebenfalls in wenigen Einzelfällen Arbeitsplatzausstattungen durch das 

Hochwasser zerstört worden. Hier bietet das LVR-Inklusionsamt Beratung durch die beiden 

in den Kammern finanzierten Beratungsfachkräfte sowie den Technischen Beratungsdienst 

des LVR-Inklusionsamtes an und bewilligt Zuschüsse für Ersatzbeschaffungen, wenn Ver-

sicherungsleistungen nicht in Anspruch genommen werden können.  

 

4 Betroffenheit in der Mitarbeiterschaft und Unterstützungsangebote des Ar-

beitgebers LVR 

Über die Unterstützungsangebote an die Mitarbeiter*innen des LVR wurde in der Ur-

sprungsvorlage ausführlich berichtet, ebenso über die durch die Mitarbeiter*innen erfolgte 

Wahrnehmung. 

Da es hierzu keinen neuen Sachstand gibt, entfallen weitere Ausführungen.  

5 Ausblick 

Die Starkregenereignisse liegen zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung nunmehr knapp drei 

Monate zurück. Bei Besuchen in der betroffenen Region wird deutlich, wie tiefgreifend und 

umfassend die Schäden in der Infrastruktur sind. Ihre Behebung wird noch viele Jahre in 

Anspruch nehmen. 

Aus Sicht des LVR hat neben der durchgängigen Leistungserbringung für seine Zielgruppen 

insbesondere die Sanierung der LVR-Liegenschaften weiterhin höchste Priorität. Dabei sol-

len die damit verbundenen Kosten soweit wie möglich durch den landesseitig geschaffenen 

Wiederaufbaufonds gedeckt werden. Die dafür notwendigen Schritte wurden verwaltungs-

seitig bereits eingeleitet.  

Aus kommunaler Sicht besteht aufgrund der teils flächigen Zerstörung weiterhin ein deut-

lich unübersichtlicheres Schadensbild, so dass vielfach noch nicht entschieden sein dürfte, 

welche Liegenschaften saniert werden können und welche Liegenschaften ganz aufgegeben 

werden müssen. Wie schon befürchtet, trägt die ohnehin schon angespannte Situation auf 

dem Baumarkt zu Verzögerungen und Preissteigerungen bei. 

Seitens der LVR-Verwaltung wird den Mitgliedskörperschaften (und den zugehörigen Städ-

ten und Gemeinden) wo immer erforderlich weiterhin unbürokratische Hilfe angeboten. 

Dies gerade auch mit Blick darauf, dass eben wegen des angespannten Baumarktes eine 

Wiederherstellung von Liegenschaften länger andauern wird, als dies grundsätzlich für In-

terimslösungen wünschenswert ist. 

Priorität hat dabei weiterhin, dass die Lebensbedingungen unserer Zielgruppen und Leis-

tungsbezieher so wenig wie möglich leiden und eine fortdauernde psychische Belastung bei 

ihnen und ihren Familien vermieden wird. 

Hierfür wird der LVR im Gesundheitsbereich seine Hilfsangebote erweitern und der Kinder- 

und Jugendhilfebereich als Aufsichtsbehörde im Normalbetrieb eigentlich nicht genehmi-

gungsfähige (Interims-)Lösungen vorübergehend tolerieren.    
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Die Verwaltung wird zu gegebener Zeit den Sachstandsbericht erneut aktualisieren. 

6 Beschlussfassung 

Auf Basis der unter 2.2.1 dargestellten Herleitung und Begründung für einen Ersatzneubau 

der LVR-Paul-Klee-Schule empfiehlt die Verwaltung der politischen Vertretung den notwen-

digen Grundsatzbeschluss zu fassen. 

 

In Vertretung  

H Ö T T E 
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